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Di;e,,~'~·f.~!e,'~öpig~~~~~~t:',~adi9Jaus'~Propsi~~
r Li ZU Hermannstadt:und ihr Kapitel ..

, ; '1 ; r i ", ';"Von Karl Re'inerth"!

)'" .-r"f; ,..
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" ,'Vie! im ,.Gesamthereich del' un gar i s c h.e n-, S t e p h a n s-
kr Cl ~e ,waren die de ut s c he n Sie dIe rauch in Sie b e n-
bü r g r n vonder Zeit ihrer Ansiedlung her.sowohl in politischer
wie in kirchlicher; Hinsicht mit den Rechten und Freiheitender~ . ,\ .' ,- '., ,. -, . .

sogenannten "lwspites" ausgestattet., Diese.jrmschlossen politisch
die ;,E x.e m p ,t i 0 n"von der Komitatseinteilung 'und die unmit-,
telbare- Unterstellung unter die Krone, . wobe~ die Siedlergruppe.
wenn möglich, als pol i t i s ehe Ein h e i t erfaßt wurde. Kirch-
lich bedeuteten sie. die Exemption von der Einteilung in Diö-
zesen und die, unmittelbare. Unterstellung unter die oberste kirch-
liehe, Behörde des Heiches; worauf den Anspruch bereits zur Zeit
der ,Einwanderung' der.Siebenbürger Deutschen "klar und .ent-
schlossen der G ran e r E'r z bis c hof als Pr i !'U a s von: Vu-
garrrerhob.i Indessen hatte die kirchliche Macht, des,Primas von
vorneherein eine unüberwindliche Schranke an dem Recht,; das
der! ungarische König selbst sich als 0 be r s t e r Pat r 0n ,über.
alle Kirchen des Reiches vorbehalte~l hatte ,~nd dasihm zeitweilig
noch au.f;, Grund, päpstlicher, Legationsrechte, zu, erweitern; ge-
lang.. ~,f~ '1''-2I~'u~it' T~!~I iltLi~. 'i~[ }:j;f t··' ...~ '" r, ~,~~;,;> ... ~ ';')i-'!'~}' i\>\ ~;

··Obwohl.die Hechte undFreiheiten der110spites durch den un-
garischen König geschützt wurden! waren sie doch in stets wach-
sendem 1\laß von anderen Seiten her Angriffen ausgesetzt Das lag
in der Natur der Sache selbst,. Dem Grundsatz der F'r ei h e i t, den
die Ilospites naturgemäß vertraten, trat die; Idee der 0 r d nun g

:>;KÖ~ig cAndrea~ 11.in', dc~ Golde~~nBulle,i222:' Similiter'~t lz'ospltes
cuiuscunque nalionis secundum liberia/em 'al} initio eis' conce.~.mm le-
neun/ur. Fe je rGeorgius':', Codex'dip[omalicii.<; l/ungarie IIT/1;, S.377.
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320 Karl Reinerth

entgegen, genau: der Einordnung in das Gesamtgefüge des unga-
rischen Staates. Beide Ideen konnten dort im Einklang miteinan-
der verwirklicht werden, wo es gelang, die Siedler zu einer Ein-
heit zusammen zu fassen, die innerhalbdes ungarischenStaates
eine besondere Rechtspersönlichkeit bildete. Pol i t is c h gelang
dies den Siebenbürger Deutschen bereits 1224" auf Grund des
ihnen von König Andreas 11. verliehenen F rei b r i e fes.
Kir c h l ich ist diese Einheit erst durch die R e for m a t ion
geschaffen worden, als 1553 de~ erste Bischof der evangelisch-
lutherisch gewordenen slebenbürgisch-deutschen Kirche gewählt
wurde. Ein solches Bestreben "läßt sich jedoch ohne Zweifel be-
reits in den ersten Jahrzehnten nach der Einwanderung feststel-
len und wurde auch von der königlichen Politik stark begünstigt.
Der bedeutsamste Schritt in dieser Richtung wurde ' durch die
Gründung der S t. Lad i s I aus - Pro p s t e i z u H er m a n u-
s t a d t getan. Während jedoch unter den in Nordungarn siedeln-
den Zipser Deutschen einem solchen Versuch durch die Gründung
der St. Marfins-Propstei ein voller Erfolg beschieden war, blieb er
unter den Siebenbürger Deutschen im Ansatz stecken. Dennoch
wäre das Urteil, daß die Gründung dieser Propstei ohne Wirkung
auf das kirchliche und völkische Leben der Deutschen Siebenbür-
gens geblieben wäre; oberflächlicbi. Es wird sich im Lauf der Un-
tersuchung zeigen, daß diese \Virkung sehr tiefgehend! und nach-
haltig gewesen ist. ",

Die Gründung der Propstei erfolgte um 1190 durch K ö n ig
Bel a Ill., der damit 'die von den ungarischen Königen seit Ste-
,Pllan d. HI. den Hospites gegenüber befolgte Politik fortsetzte,
die darauf ausging, aus dendeutschen Siedlergruppen verläß-
liche Stützen des ungarischen Thrones zu schaffen.' Dieser Poli-
tik entsprach es, auch das kirchliche Leben der Siedler dadurch
enger an die Krone zu 'schließen, daß sie deren Freiheit von jeder
bischöflichen Jurisdiktion schützte. Daher erfolgte wenige Jahre
später auch die Gründung der St.Martins-Propstei 'in' denZips
ebenfalls durchden ungarischen König.' Dadurch, daß der' König
sich als' oberster, sogar mit Legationsrechten ausgestatteter Patron
des Reiches die Ern e n nun g der P r ö p s t e vorbehielt,
glaubte er auch' das kirchliche Leben' der Siedler überwachen
und entscheidenden Einfluß darauf ausüben zu können.



Die freie königliche St. Ladislaus - Propstei 321

Der vom' König 'selbst ausgestellte S t i f tun g s b r i e f d S'
. I Pronstei . . h er 1.Ladis ~us- rops .el ist me t erhalten. Doch muß als gewiß gelten,

daß es ill der AbSIcht des Königs lag, möglichst a 11 e d e u t s ehe n
Siedler Siebenbürgens"in:;dem .JYerba'ndi der
Pro p s t e i zu s a m men zu fa s Sen. ' Keinesfalls' sollte die
Propstei dazu dienen, einer kirchlichen Spaltung innerhalb der
Siedlergruppe Vorschub zu leisten; Die Propstei umfaßte die voll
König Gei s a II.,(1141-lf61) .auf dem sogenannten Gei san i-
,sc hen: D,es er, u m I angesiedelten -F 1and ere r, die bereits
von Geisa politisch zu ein~r Einheit zusammen' gefaßt: worden
waren. Das ist auch aus der Bulle zuersehen,.,durchdie Papst
Co eie s tin, Ill. die,'Gründung der: Propstei am ,20. Dezember
1191,bestätigte,2 insofern darin bloß .von einem einzigen kirch-
lichen ,Verbandder Siebenbürger, Deutschen: die Rede: ist, der
eben durch die, Propstei gebildet wurde.Die Be St ä t i gun g s·
hull e ist an den Graner Erzbischof, gerichtet; da dieser' in er-
ster.Bethe von der Errichtung der Propstei betroffen wurde. In
der päpstlichen Bulle, wird ausdrücklich hervorgehoben, daß die
Propstei als' "freie" .und ';,exempte'!, mit den gleichen Freiheiten
wie die übrigen exempten Propsteien, deren es in Ungarn mehrere
gab, ausgestattet worden sei.. Ferner erfahren wir, daraus, daß
zur Zeit ihrer Gründung KardinalG r ego r ius päpstlicher Ge-
sandter \ in Ungarn 'war, dervihre Errichtung' ebenfalls gutge-

• . '.~ _\_ ;\"-'\:"l'\ ".'~".,-\ ~\' ",-\ '\ .... ',', \,_, 1 ', .••. <1\. \.; -,,' '~". ,:,,-\

heißen, hatte. ""v':: '. \ ';"\" ." ,-,,\' i' , ; ; (\q •• ,'",~

'"j)~~~o~hent'sta~d über den Um fan g des' zur' Propsteigehö-
renden Gebietes 'bald nach deren Gründung' zwischen dem-sieben-
bürrtischen: Bischof'unddem IIerniannstädter'Propsf ein' Streit.
Es ilandelte '·siCh.~'mdieÄ.usleg~ng der' B~Ü~~~ung~n\des, sur-

_.\.' \ . . \ I ~ I , ",.-. ,.._" • . J' •

..'~!:, i. ,,~ . ::,.' \ .i ; ;,'.<. \ •. \, \ ,'\, . \

! •.,-,cum autem ecclesia Theuionicorum. Ulirasiloanorum [n-pmeposi-
turam \sit .liberaminstituta; et eisdem.c.qulbus :et aliae. praepo.~iturae
exemp!ae Zibertatis insignibu.! J'edimita et eamalllhentico scriplo cari.~.
simus inChrislo filius nosier Bela llluslris rex Un!Jariae.~llldlli/ commu~
nire,quarn'efiam dilecfu .• filius nosier Gregoriu.~ sanctae J/ariae .in Por~
licu diaconus cardinalis tunc al}().~t{)licae'sedis legatus privilegii slli mu,
nimine roboravit ·el apos/oUca poslmodum auctoritasconfirmavit, e(ln~
dem inslitutionem ralam habentes praecepiml1 .• noslri regislri serie COIl-

fineri, perenni memoria duralurom.' F. Z im mer m an nund C. Wer.
ne n ,Urkundenbuch \ zur GI'.~chicht(' da' Deutschen ill Siebf'nlnirf]i'/l,
Bd.·L1892"(Ulr,),,S,·1.h \'.' ,., ",'J ."~'.\\,I\~,\'\ ,."." '.. "

.,' '. I ~
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tungsbriefes; Bela's III.; .Insbesondera des darin' vorkommenden
Ausöruckes, ;,desertulll", womit das Gebiet bezeichnet' wurde," das
der Propstei iunterstellt wordeni.war.rWährend der' Propst ,dell
Standpunkt vertrat, der Ausdruck se; so zu deuten,' daß alle 'Phln':'
derer insgesamt seiner Kirche anzugehören hätten, behauptete der
siebenbürgtsehe Bischof, ,es' seien; nur jene! Planderer 'da'von. be:
troffen, die, in jenem "desertum"sicli angesiedelt 'hättelloder 'an-
siedeln -würden,das König Geisa den Flanderern 'übergeben haÜ~.
Die Streitfrage wurde' tOllf Papst dem Kardinallegaton' GregoriuS',
der Jauch bei der Gründung der Propstei' mitgewirkt halte, 'zur
Entscheidu10g überträgen; Zu 'diesem Zweck 'veranlaßte' der Kar-
dinallegat den König selbst'zu Wesprim )in' A~weseriheit seineI'
Magnaten-zu einer authentischen Erklärung seiner' Urkllnd'e, jns~
besondere des Ausdruckes' "de'serfum": König Beta pflichtete darlnlr
der Auffassung des Bischofs bei und erklärte, daß es in der Tat nicht
seine' Absicht gewesen wäre; andere Planderer dem Propst zll un-
terstellen außeridenen,' die 'sich' auf dem ihnen 'von König Geisa
zu diesem Zweckgesch'enkttm ;;deserfum'" angesiedelt hätten oder
ansiedeln Twürden: Auf Grund dieser' könlglichenBrklärung ent-
sehiedvder: Kardinallegatden Streit zugunsten des I Bischofs. ~ H '

•. ~ . { ': ;'" f ':.. ) .,.- 1 . 1 ' ;' ,':f .,r' ~ . ' • '" t .

,'a: .T: CUlIC;lisigilur fidelibusuullimll:~nö/um fieri, quod cum occasione
hUl~s verb I desertum, quod verbum est in privilegio gloriosiet illuslris
regiS Belae et nostro ad preces einsdem regis impetrato a nobis. et op-
ienio super eonslifutione praepositurae. Ultrasiloanae, quam [ecimus,
cum prius officium leqationis gessimus in Unqaria.rquaestio esset aria
inter «uenerabilem, [rairem inostrum -Adrianum Ultrasiluanum .episco-
pum etdile?!um amicumnostrum P, praeposiium, Cibiniensem. pro eo,
quod oCCa,SII!llCp~i1e/~fi .ver~i praepositus,diceref iJeneraliler. omties
Flalldrense~ ecclesiae suae [ulsse sUPposilos, 'e conlraepiseopus respon-
deret, dommum regem et nos inlellexisse de illis dum/axa/, ql/i tune
erant in' illo solo deserto, quod gloriosae memoriae Geysa -rex Flandren-
sibu,9 concessit, el de iltis, qui in eodem lantummodo deserta' erant habi-
la/uri, et eo processllmesut, quod quaestio eadem ad dominum"papam
luisset de/ala' el inde ad nos remissa;utpote ad euTil, cui interpretatio
praelaiilJerbi domini regis mente e/ volun/ate explora/a 'deberet esse
eerlissima. Proe/alus illusfri,~ el gIO'riOSllS rex ad in/errogationem nos tram
hanc inierprelationem Vesprimii in' praesentia magna/urn suorum' -pro..
rnulgavif, quod non luit eius inienliollls tempore constitutiollis' 'p~a~posi:
turae'nee :postea quod alii'Flandrenses'praeposito essent subdt!l; nisI
qui tunc tantummodo habitabani indeserto} quod sandae recor~a~ioni.~
Geysa paler SUIIS Flandrensibus cOllces,~eraf, el in ~eodelli fllbm,~' fern-
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r' Die Deutungdieser Urkunde iundder: darin zutaae f t id_ . _, ' " ' re en en
gegensatzhchenAuffassung ist- von' großer'Tragweite.-Während
der Propst ','seinem' Einflußgebiet .,im' Sinne des, Siedlerrechtes
bloß e t h n i s 'c h e Grenzen gezogen wlssenl'wollte; so-daß: diese
Grenzen fließend geblieben lwären; beharrte-der 'slebenbürglschs,
Bischof» 'auf einer ..festen .ig e 0 g rap H'i s' ehe n."IAbgreniung'.
Offenbar t .widersprach- .dietThese> desIBlschofs t äe'm'?ursprorig~
lichen Siedlerrecht,' das nicht an dem Boden, sondernan' den' Per!
son en haftete;" Dennoch' drang! sein Standpunkt.' durch: weil da-
durch 'allein' die' Einordnung idertSiedler' i in "das' staatliche und
kirchliche' Gefüge· f odes ' ungarischen": Reiches gewährleistet, er~
schien. "Der Grundsatz der"Ordnungslegtasoweit "über-die ' Idee
derFreiheit)d"',,h;- Jit''!) !.IW W"qlH'''l·<.';'''l:~ j ,i",;o','T T;h !'f!i;d

. Nun hatte .'ja König Bela in seinem Stiftungsbrief von vorne-
h~reil1'\ mit' "dem 'AtisdrUCk"',~de~~rtJm"':; zweifellos " 'ein,jahgrenz-
bares debiet: iris Auge gefaßt. ,Allg~~ei~ 'hedeu'iet ~li~s~rA~sdruck
ein v~n. me~schiichen Bewoh~ern u~d menschlicher, Kultur\ ent-
blößtes' Gebiet.' Im Munde des. ungarischen' Königs dürfte' es. je-
doch im' \~iaafstechtÜCl1eIr:'Sinn ;'zu 'verst~h'en 'sein; "wonach' da-

, 1'.' '.. \; ;:. , .',. '.',.. " \_, • ~ ..I, ;' .• , -... ." \ ,\ ,', ~ \ '. \ ',', ' -"\ t· .. ' '... j ~:; '.. ~'

durch ein GebieLbeZleichnet wird,. das dem staatlichen, Orgams-
mus nochnicht eingeordnet.vvon diesem noch nicht erfaßtwer-
den ist. Danundas 'Gefüge des ungarischen Staates bereits da-
mals auf der .Komihitseinteilimg'· a'ufgebaut>var,"so" bezei'~hnet~
der' ~usdruck \ desertum': ein, Gebiet an 'de'r. dr~n~e" de's Reiches,

,t .", - '" '" ;" ,
das von dieser Komitatseinteilung noch nicht erfaßt worden war.
'.' Das klmnaber nun iticht; bloß das' Gebiet der spätererl Stühle

'_ .." __',_ ", t: ": . <:,: ':.-' : • , , ' .. 1 - • '.' ... ,' ': :':'-"" ,-, .; '. ..' .. •. ~J: ~{' ,.,. -'.' .. \

H e'rm a n'n stadt," Le se h k ir chund ,S c h en k,;ge~esen
; .' i.", _'" : : ' ;: )' ,." .. ' , ,\ .' l, .!.. ; .. l i, " .~ ,', ,;i i. 0,' i • j .'.' , .' ",.

sein, .auf 'das die Propstei. in'. der, Folgezeit. beschränkt blieb. Das

poribu,~ esslmthabilaturi,., Nos veroidem cum .domino' regesentient~s
et eandem interpre/ationem habenies in animo praedictum. verbum SIC

interprelamur; quod de, nullisaliis Flandre'nsibus ,intelleximus. lIeealios
praeposilurae: supposuimu,~,;,'nisi dumtaxat illOSi qui tempore .~,...•, quo
ipsam ,praeposituram 'consliluimils,;in ilio 'tantum habitabant et erant
habi/aturi, deserto,: quod 'Gey,~a rex Flandrensibus prioribllsconces.~il.

-.4, Dadurch wioo llfcht ausgeschlosseri;"daßdies:)/lusertunl"- früher 'als
;,Wildnis", einen militärischEm Grenzschutz gegen feindliche Einfälle zu
bilden denZweck hatte. Vgl,' TagllIiyi Karoly ~';,GYPpl1 ~,~ Y!lPpüellle" in
Magyar nyelv IX, Jahrg. 1913, 3. und 4. lIeft.".: Il'
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geht nicht nur aus der Tatsache hervor, daß, auch die übrigen
der späteren ."sieben Stühle'! von der Komitatseinteilung nicht er ...
faßt worden waren, also-ebenfalls zum ~,desertum'~ gehörten; son-
dern auch aus demText des Andreanisehen Freibriefes von 1224.
Denn hierwird .das Gebiet,' das König Geisa den Siebenbürger-
Deutschen verliehen hatte, näher bezeichnet:' "von Broos bis Boralt
mit dem Sekler Landstrich des Gebietes von Sebus und dem Ge-
biet, von Draas",1S Das ist aber, wenigstens das Gebiet der späteren
"sieben Stühle",» ,:also ;' außer' Hermannstadt, '; Leschkirch ,und
Schenk, wenn Hermannstadt nicht mitgezähltwurde,noch fünf:
Broos, Mühlbach, Reußmarkt;: Schäßburg und Reps. Der, König
hatte also nur jene Flanderer von der: Einbeziehung in, den Ver.
band der Propstei ausgenommen und dem siebenbürgischen Bi-

:; " ; " " '1, li; ~,': ,,-; ".~. s . ... , ; ;"'; •• ' , ': " , .: i If,.'

~ Der Text des Andreanums lautet.. Accedenles igitur fideles has piles
~(Jstrf Theulo'nid' Ultrasiloanl unioersi 'ad' pede» 'maiesialis .nostrae hu-
m/lifer n~bis conquerenies ~uaquestione suppliciter nobis monstrcoernnt,
quod penltus:a sua 'libertate] qua oocati [uerarü a' piissimo rege Geysa
arm nosiro excidisseni, nisi super eos maiestas regia oculos solitae pie-
lalis nostrae aperiretiunde prae nimia pauperlatis inopia nullum males-
luli regiae servitturn poterant imperari, Nos' igi/ur, [ustis eorum queri-
moniis aures solitae pletatis 'inclinanles ~d praesentium "posierorumque
notltiami volumu.~devenire;quod nos anleces.~orum' noslrorum piis ues-
ligiisinhaeren/es, t pietatis moti : ,visceribus: pristinam. .ieis, .reddidimus
liberla/em.lta tamen quod universus populus incipiens a Warus usque
in Borali cum terra Sycuiorum terrae Se'bus el lerra' Da~au.y unu,~ .~if
popuius elsub 'uno' judice: censean(ur;' omnibus comitatibu.~ Iprol'ter
Cybiniensem 'ce.ysantibus radicilus.';.~Ub. i I.; 'S: 34.'14-', Es ist bemer-'
kcnswert" daß Georg Müll V r., urn dem, Schluß, daß schon das ,Gl'isa-
nische, Deserlumdas ganze Gebiet des.im Andrcanum errichteten Her-
~la~n.slädt~r ~om_il~tes'u~f~ßt habe;'z'u entgehen; sich Izu' dc~ IAnllah'mc
genohgt sieht. Romg Geisa habe t die erwähnten Freiheiten' 'allen im
Lauf der Zeit in Siebenbürgen sich ansiedelnden Deutschen ~~hon all-
läßlich. der. ersten Be~fung di:ser Deutschen', nach Siebtmbürgen, also
noch 'vor' Ihrer',lAnsledlung "emmr ,'allemal zugesiche:rt·~. ...,;, Gearg
Mü I I er::' Für well isl das Andreullum im/ahr 1224- ausgestellt worden'!
RorrespondeI1zbllltt desVereins für sieoonbürgische Landeskunde (Kb.)
1930, S. 66. " Im 'Andreanum ist je<lochvoneiner' Rechtsverleihung an
bestimmte' Mens'chen "durch\ König Geisa die Rede,' die' dann <liese
Rechte wieder verloren haben. Das Andreanum wiII nun den ursprüng-
lichen'Rechtsstand wieder herstellen;Darin .werden jedoch dieange-
führten Rechte auch an bestimmte Mensche~,>nämlichan die durch
die vor dem König.erscheinende ;Abordnung verlretenen\Siedlcr,\'er~
liehen. !' 'I I I!!:; /' 1" r ~;:ld, 1:,1,/1, ·IJ;I·r'~
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schO~unte:ste~lt, die auf Gebieten siedelten, die von der staatlichen
KomJlatsemtellung erfaßt wordenwaren». rl ~' '; ,W';';>i,I,,;

y' paß der! Kardinallegat , durch ,die' Bezeichnung; "Flflndrense&
priores" 'Seinerseits über die Entscheidung des Königs hinaus eine
weitere Einschränkung des Gebietes der Propstei habe vornehmen
wollen; widerspricht seiner ausdrücklichen 'Erklärung, daß er der
Entscheidung des Königs restlos zustimme." Der'siebenbürgische
Bischof :Ad da nwar jedoch mit dem erreichten Erfolg noch
nicht, zufrieden, Er fühlte sichdurch die: Anwesenheit der deut-
sehen .Siedler: an der Grenze seiner Diözese. und die Entstehung
eines neuen von ihm unabh'ängigenkirchlichen Vet.
b an des inSiebenbürgen' offenbaI'bedroht: Er .sah.sich einer
Front gegenüber, die, von den flandrischen, Geistllchenvdem Her-
mannstädter Propst und dem' Grauer Erzbischof gebildet wurde.
Er wandte"sich 'an .Papst . Inn 0 C e n-z Ill .: underwirkte·r1199
einen Erlaß; wonach Einsprachengegen 'die Verfügung bezüglich
des ihm izuerkannten Pfarreirechtes in 1Gemeinden, flandrischer
Geistlicher, !diesich .auf , ehemalsder ;\V e iß e nb u r ger j S t.~
Mic h a eIs - Kir c h e zehntpflichtigem r Boden': niedergelassen
hätten.: unwirksam sein sollten. Auch solleer in Streitfällen mit
dem' Graner Erzbischof'.: dem: Hermannstädter Propst 1und' flan-
drischen Geistlichen das Recht haben.t in jedemF~ll an den päpst-
lichen Stuhl Berufung ,einzulegen.l Durchdiese ~ntscheidung des

,,'8 Diese Beobachtuu'glegt den Schlur~ nahe, d~ß der AusdnicF "Fl~Il~
'drensibus prioribus" überhaupt anders zu deuten ist,als es l)ls~~~ ge'
schehen ist' r-"/ vgL"T e u t s e h .Friedr.r .Geschiclite derevang.: Km:ht:
in Siebenbü;gell 1., S .. l1;l."denzncrst gekommenen Flandrcrn" TTnflm:
lieh Flandrensibus" als. Beiwort und , "prioribus:' .als lIauptwor~" .zu
fass~~. Sokönntef der l\usdruek' etwa die vor KönigGeisa 'erschienene
;'Abordnung'der' Flanderer" bezeichrien.:·;' I,) '1')·1/. ,!,>', '>:1":.\ ;:" :.•rh I
"~ 7, • d. statulmus s ill si 'aliquod scriptum contra 'senientiam, quae contra
Flandtenses sacerdotes., qui positi suntin terra .sancti Michaelis quon,!
dam. decimali, super..iu~e paroehiali ,pr~. le la la est; per. subreptiollem_
appareal impf!tratum"viribuscareat, efiuis1in poslerum~ationibu,~ non
obsis/at. lllud quoque 'deeernimus et per ':praesentes 'fibi litera~ indulge~
inus~ ut si venerabilis frater: nosleI" loburStrigoniensi.9' archiepiscopus
vel Cibiniensis praepositus aut ipsl' Flqndrenses presbyteri, praeter,con,
seien/iam tuam el: procuratoris tu; in gravamen tUUnt ,iudices aliquo,~ il1l~
petrauerillt! ,quas ,:el r habeas"adversarios',vCt manifestepossls probare
suspecto.9' ad 'recii,~andumillos' liceal 'tibi'~~dein 'apbstolicam 'appellari/
eliam si in'eommissioni:~ literis appellation is sit remedium interclusu'm .\ ';
Vb. 1.. S. 4 f. III \ f1 'I '-I
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Papstes wurdendie" kirchlichen Exernptlonen 'der' flandrischen
Kolonisten, die sich auf, Komitatshoden angesiedelthatten,'. auf-
gehohen;'denn der Komitatsboden war dem BiSchof"gegertüber
zehntpflichtig., Dadurch wurde zunächst die' königliche' Entschei-
dung bezüglich der Grenzen des PropsteigehietesliestätlgUAbel'
darüber hinaus gab die neue' Entscheidung des Papsfes'dem'Bi-
schof die Möglichkeit, neue Anspruche überall dort zu' erheben;
wo eine ZehntverpfIichtung dem, Weißenburger Bi'schof gegen-
über einmal bestanden hatte.' Zweifellos hat del' BischofdieseEnf!
scheidung nicht nur zur Verteidigung 'seiner Jurisdiktion über-die
deutschen Siedlungen auf Komitatshoden.: sondern auchzum A n-
g r if f auf die kir c h l ich en' F rei h e i ten der; Siedler
jenseits 'der Komitatsgrenzen ausgenützt.> Jedenfalls ist es be:
zeichnend, daß nachdem' Urteildes Papstesal1zuweit gehende
Freiheiten und Exemptionen der Siedler dem Interesse der Kirche
zuwiderliefen' und er, sich ,r veranlaßt i sah, dahingehenden An-
sprüchen gegenüber die Jurisdiktionsgewalt des Bischofs in Schutz
zumehrnen, Die EntscheidungInnocenz' I1Vvom 14. Dezembet
1199 'hat grundsätzliche Bedeutung.,:", ,; " 'r i ~l "., " : 'f

I': Um dies zu erkennen; dürfte eszweckmäßig sein; einen Blick
aufdie allgemeine Lage der katholischen Kirche in' jener Zeit zu
werfen. In den' Jahren 1197-1198waren bedeutsame Ereignisse

. eingetreten, ( die _für die ~Zuktuift 'der' Kirche von' 'großer Trag.
weite ~aren~,Die Bestätigung der Propsteiwar durch Coelestin Ill.
erfolgt. der .weniga Monate.yorher als, 85 jähriger Greis den Stuhl
Petri "bestiegen hatte. \ Die, Politik der' Kurie 'war! wohlseit 'Gre-
gor ,vII. eindeutlg auf die' Auss'chaltung de's'L'aieheleluentes,'also
auch des, Einflusses' 'der' ,weltIicheli.' Herrscher' ausder 'Kirchen-
führung gerichtet. Aber Coelestin nr. hatte 7,un~Gegens~ieler ,de~
kraftvollen undbegabten Hohenstaufen-Kaiser He in ti c h .VI.,
der ihnso arg bedrängte; daß an eine Durchsetzurig der kurlall-
stischenPolitik"in Ungarn nicht zudenken 'war: Die Entscheidung
des., Kardinallegaten "Gregor über die GrenzeO:' der Propstei" war
noch unter Coelestin getroffen! worden.Am 28~.September 1197
starb' jedoch' Kaiser'. Heinrich VI. eines,' plötzlichen' Todes .. "Am
8,Januar 119S"folgie, ihm CoelesÜn in den:Tod.~J Aberwährend
~achHeinrichs'Tod in' Deutschland der.i T h r 0 n s' t rei t, aus-
brach" bestieg nach \ Coelestin den ,päp~tIichen" Stuhl ',I n no p

c e n z Ill. :j 1 .? , I'~ !
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'1Nun war das Verhältnis' 'zwischen der Kurie' unddem un e.

K'" it.id ' gan-sehen',. omg seit.: en. Tagen Stephans 'des IHeiligen ein' betont
freundlIches.Trotzdem waren auch hier die Z i eIe der k u r i a.
lis t is ehe n Po 1i t i kund desungarischen Königtums nicht
überall auf'.den gleichen Nenner zu bringenr Dieser Gegensatz trat
insbesondere' auch: inder Behandlung der 'Hospiteszutage. Der
Könighatte ihnen'auch in kirchlicher Hinsicht eine Sonderstellund e
gewährleistet." Der, Papst ihatte. jedoch' an •dieser Sonderstellung
nicht-ldas geringste Interesse: \Veder lag sie' auf'-der' Linie': der
kurialistischerr.Politik I noch des kanonischen Rechtes. Denn mit
der Freiheit> vonden kirchlichen Gewalten 'war das H 'e r vor ..
t r et e n' cl e si w e l t I ic hen: Ein f 1u '8 se svverbunden.J Die
kurialistische Politik; dieeine Stärkungder bischöflichen' Gewalt
zum Ziele .hatte .. mußte früher' oder 'später+auf 'den Widerstand
der flandrischen Siedler, stoßen.. 'die auch in kirchlicher, Hinsicht
inerster ,Linie ihren König als ihren bberstenHerrn .ansahenlw 1

_ 'e Es .war' zu ~erwarten,; daß -sich 'eine Klärung' der i rechtlichen
Lage _nicht nur der Hermannstädter, I sondernder freien' könig-'
lichen PrOpsteienüberhaupt, dereri'es 'in Ungarn eine ganze Reihe
gab, als notwendig erwies. Sie waren alle' exempt, also der bischöf-
lichen Gewalt, enthoben. ' Den f maßgebendsten; Einfluß, übte der
König' auf. sie aus. Natürlich beanspruchte' auch -der Grauer Erz"
bischof, daß ebenso wie die Hospites an und für sich auch'die
für sie' geschaffenen Einrichtungen.r also auch' deren iPropsteien
ihm unterstünden., Um 'so bemerkenswerter! erscheint es, daß In~
nocenz Ill. 1202 verordnete, daß die; königlichen Propsteien wie
sie, politisch idem' König,': so kirchlich unmittelbar' ihm selbst' un-
terstünden 8, und die Erzbischöfe und Bischöfe davor warnte, die
"unerlaubte Hand"; nach ihnen auszustrecken! und 'sie' inunbe-
sonneneIri Wagemut. sich .anzueignen. rDabei.iberlef 'er. sichauf
einen uns nicht erhaltenen schriftlichen' Antrag des' Königs Em e~
r ichselbst. Es war dem König offenbar 'daran gelegen,. diesen
durch i königlichen Willen gestifteten i kirchlichen, Einrichtungen
die, höchste kI reh lie h e F ür s 0 r g e angedeihen: zu lassen.
Da deri Primatides Graner Erzbischofs noch nicht allgemein .an-

, erkannt war,' wandte'er, sich unmittelbar' nach: Rom.' Daß, der

8 Fejer IL, S,. 392'1 ,- t j ',_

9 ~gl. )?erdillalld K n a 11 it: '/IIom~lnellt~_ ecclesiaeSlrig~llie;;sis 1882
I., S.65; ," ',J,.,I '. ',\'>'.1'
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Graner Erzbischof lob kurz: darauf, ihm offene Feindschaft an-
sagte.l? ist gewiß auch hierauf zurückzuführen: Der Papst griff
den-Autrag zunächst bereitwillig auf. Da er 'aber keine Ursache
hatte, den Graner Erzbischof zu' verletzen;' sofern er sich dem
kurialistischen System einfügte, eröffnete er ihm,' als 'er sich eben-
falls nach Rom wandte und "mi~ lebendiger Stimme" erklärte, 'die
königlichen Propsteien unterstünden der Turisdiktion der Graner
Kirche, daß er siezwar bereits der eigenen Jurisdiktion unter-
stellt habe, doch solle dadurch hinsichtlich der tder Graner Kirche
unterstehenden königlichen Propsteien' kein ,;Präjudiz" geschaffen
werden.U ,Daß dies keine klare Entscheidung war, moehtelauch
der Papst erkennen, .jedenfalls kam er 1204: in einen! Schreiben
an König Emerich nach lobs Tode noch einmal auf die Sache zu
sprechen und teilte ihm mit, der verstorbene Erzbischof habe an
ihn das Ansinnen gestellt, die erste Entscheidung als ~,~rschlichen'~
rückgängig zu machen. Doch habe er einen mittleren Weg gewählt,
so daß .weder .durch die erste Entscheidung das Recht des Erz-
hischofsc.noeh durch die zweite das Recht des Papstes und Königs
geschmälert werde-.Diaersta Entscheidung beziehe sichauf jene
Propsteien; die' dein. Papst unmittelbar unterstelltseien, diezweite
auf jene; diezur Granet Kirche gehören .. Die Hauptsache freilich,
welche die einen" welche die anderen. sind,' bleibt, in dialektischer
Unklarheit.12 '!ij' i'f;n n,; t.":'.';"\\\\ ~,i:,,,;'f "'~':"<I ; r, 'lr ,;,'

ri Die Unaufrichtigkeit dieser Entscheidung tritt an dem' Beispiel
dei' Hermannstädter Propstei besonders klar in Erscheinung. Am
15., Juli 1211' betraute der: Papstmit der' Untersuchung 'und Be-
stätigung .der' .Wahl 'des Hermannstädter .Propsfes Renicht etwa
den Graner Erzbischof,',sondern den siebenbürgischen iBischof 13

und mit der Einsetzung des neugewählten Propstes wenige Monate
später den Erzbischof'von Kalocsa,a unter ausdrücklicher jedes-
maliger' Erklärung; die Propstei Unterstünde ~nmitfelbar der rö-
mischen: Kirche.r.In einem' Schreiben: vom 12./ Februar' 1212 an
den ungarischen König läßt er jedoch die Frage" ob die Propstei
unmittelbar uriterihm selbst, wie 'es des, Königs .Wille sei; 'oder
unter 'dem Graner Erzbischof 'stehe, wie dessen ,Anwältestets be ..
haupten; weiterhin unentschieden.P Man glaubt InnocenzIn sein

14'A ;-'O';Sl'>. ,a".., _'.
15 A. a, 0" S._13, .

1<' r

, 10 Knauz I.,S, ,167.. , 12 A. a, 0 .. S. 171f.
,,' 11 ',.'. "', ",' IS T \ I' S ': IA. a, 0., S. 166. lb. " . 10.
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kluges Gesichtzu sehen, wie er dem König gegenüber sein Recht
in der Schwebe läßt, weil er weiß, daßdieser ohnehin 'ein Gegner
des Erzbischofs ist. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang
die' Kunde von einem Prozeß, der zwischen dem Graner Erzbischof
und dem A rad e r Pro p s t 1235 entbrannt 'war 'mid vor dem
päpstlichen Stuhl ausgetragen wurde.l" Der Erzbischof hatte über
den Propst den Bann verhängt, offenbar weil dieser unter Berufung
auf seine exempte Stellung ihm den Gehorsamverweigert hatte.
Papst G r ego r IX. erklärte jedoch, der Erzbischof habe weder
bischöfliche noch erzbischöfliche Rechte über die königliche Prop-
stei, löste den Propst von dem Bann und setzte beiden für die Ent-'
scheidurig einen neuen Termin im. Diese Entscheidung ist uns
nicht bekannt geworden: Jedenfalls hat der Erzbischof+seinen
Anspruch vor dem Mongolensturm nicht völlig durchsetzen kön-
nen. ,; ,'" ", . ""'.: ".,
, Die Besetzung der Propstei vollzog sich: in' Wirklichkeit so,
daß der K ö n i g den Pro p s t ern ann t e. Das kanonis~he
Recht schrieb allerdings die Wahl durch die Gesamtheit dCr Ka-
noniker, das K a pi tel, vor,' und der' PapstIegte Gewicht ~dar-
auf, daß die' Form gewahrt wurde. Der Gewählte hatte dann
innerhalb' Jahresfrist die p ä P s tl ich e Be s t ä ti gun' g nach~
zusuchen, wobei der Nachweis der königlichen Zustimmung zu
erbringen war. Vorher durfte er sein Amt nicht ausüben .. Tat er
es überhaupt nicht, so ging er seines Amtes verlustig.11 Dell'König'
übte als oberster Patron das Recht aus, den geeigneten Bewerber
zur 'Wlahl vorzuschlagen. Das Recht. des Vorschlages" ~der, der
Präsentation ist von dem der' Ernennung mir begrifflich zu tren-
nen, denn '.in' Wirklichkeit! hat der König bestimmt, wer "cano-
nice" gewählt werdensolle.18So geschah es z, B. bei der, Wahl
des PropstesTl. im' Jahre 1211. Der vom Papst mi,t der Unter-
suchung und Bestätigung betraute. siebenbürglsche Bischof, er-
kannte sie als "canonice" an. !.

Kirchenrechtlich ist del" Hermannstädter Propst als 'proelatus
nullius dioeceseos zu beurteilen.' Danach besaß er die bis ch ö I-

16 A.'Theiner:' MOnllnle'ntallMorica Hunqariae 1859-I.,' S.137 f.
17Fejcl' n., S. 404 f, '
18 ••• rex illustri« ipsum ad praeposituram Cibiniensetti duxit callo~lice

praesentandum . .. Ub, L S. 12, " !~ ;--
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lie he. Ge w a l t mit Ausnahme der Weihebefugnisse.i Nach dem
Kirchenrecht bezog sich die Exemption dieses' Prälaten nicht nur
auf den Bischof, sondern auch auf den Erzbischof,' d.' h.' er stand
unmittelbar, unter .der. Jurisdiktion des Papstes.P Dies war "zu-,
nächst auch bei der, Hermannstädter. Propstei der Fall. Einem
soIchen'praelatus nullius stand nachgeltendem Recht einKapitel
zur. iSeite., Leider lassen uns die Urkunden hinsichtlich .dieses
Propsteikapitels ziemlich im Dunkeln,so daß wir dabei auf
Analogieschlüsse angewiesen sind. So-wissenwir. z, ß., daß das'
Kapitel der Zipser St..,Martins-}lropstei '1309, 12 Kanonikate 'uni";

faßte,20 von denen jedoch 6 erst 1282.neu errichtet worden: W'a.-
ren.2~ Danach .mag idas Kapitel anfangs alUs 6 Kanonikern be ..
standen haben.22 Ähnlich mag es bei der lIermannstädter Propstei
gewesen sein.· Urkundlich bezeugt ist allerdings! überhaupt nut
ein einziger Kanoniker der Hermannstädter Propstei aus dem
Jahre 1245.23 Dieser Kanoniker, The o d or i c u s mit Namen, be-
kleidete zugleich dasMühlbacher Pfarramt, woraus wir erkennen,
daß die Res id e n z p f l ic h t r der .Kanoniker von. Anfang an
nicht i streng. eingehalten 'wurde. Die. meisten Kanoniker, haben
wohl schon. in der ältesten Zeit Pfarreienversehen., teils um ihren
Vnterhalt. sicherzustellen" teils um den Ge~neinden als Seelsorger

;'19 Vgl.iHiiisc~\u'S'ra~11 :Kjrchen~echt 1878' H., S. 3.13 f. ,Die
Rechte dnes, solchen Propstes.' der zugleich praclatu.~ nullius war,fhi_'
denwir umschrieben in-dem Breve Leos X. aus 1519 an den Propst
von Brescia 1'.:.1 ordinamus, quod praetatus Laurentiu.~el pro tempore
exisien« praepositu:~ .,«iq/ae ecclesiae S. Jl/ariae, iurisdicüonem, superio-.
ritat~m,. vt~itatiollem: et correctionem , in omnes et 'sinqulae personas'
ecelesiasfiea.~ et ecclesias oppidiel illius ~istrictu.~ et terrilorii necnon
va,lli~m p~aedictarum tarn. incivilibus quam in' criminatibus sen' causis
tnixti« ,','" perpetuo per se vel uicarlnm. suuni libere -e! licite exercere
ac de ~causis •e~nonie~ru In diclae. ,ecelesiac cognoscrre 1'( eas .decidere
ipsosque cano/~lcoS etlG_1f1siin crh(lina1iIJus pl/Ilire eta senlenliis prae~
positi seu eius vicarii ad Romrinllm ·PO/;ti/icem"dumla.ral appell.ar{
possil ... a. a. 0., S. 34·1. '::'.,' .',d',' '. ',,~ c,,:

,JO C.WagneriAnalecta Scepusii 1.;il773, S.:313f.'; ,;." ill; i
,I ~l .J. Bard 0 S S y:: SlIpplementum .analeciorum terrae, Scepusiel1sis,
1802, S. 223.
i~ Pi rh a I I a M.: .4 szepesi preposlsug vuz/atos Wrtcncle 1899, S.. 7.

gibt ~lie Zahl der Kanoniker bei Gründung der' pipscr Propstl'i nur
mit 4 an '-ohne Beleg.-,) ...,\ .... '. ,", . ", , .. '"

23 Db. I.. S. 71 f. < • , . i
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zu dienen,' was damals dringend Not tat t ; Das war h. . ' •aue sonst
üblich, z, B. la.ssen sich: auch-in der Zips eine Reihevon Kano-.
nikern nachweisen, die außer ihrer Propsteipfründe noch ein Ge-
meindepfarramt bekleideten. Die Kanoniker' habensich eben'-':':,
wie das auch anderwärts der Fall war .'---;der vita canonicanicht
allzu gewissenhaft befleißigt. Sie waren ja auch keine Regular-,
sondern bloß Säkularkanoniker,24. waren also nicht wie jene
zu gemeinsamem Leben verpflichtet. Eine gewisse Verweltlichung
war. schon dadurch bedingt, daß: die Propstei vorn königlichen
Einfluß völlig beherrscht war .. Unter denersten Pröpsten, die. wir
kennen, i sind mehrere zugleich, K a n z I e r am königlichen Hof
gewesen.. So wird in, mehreren Urkunden ein Des i der i u s..
eancelarius aulae; regiae, von,1199~1202 genannt, ebenso 1212
ein IT h 0 m a s, der' außerdem auch Propst von Wesprim war;
gewiß kein Siebenbürger Deutscher. ",1,,, '" . '; , ",,: ,"11"

..'Dadem Kapitel nicht, ein Bischof "vorgesetzt' war, i ist die
Propstei als' K 0 11 e g i a t kir c h e zu bezeichrien..' So' wird, sie
z. B. auch in der Bulle Bonifaz' IX; von 1389 in: der Gruppe der
collegiatarunl ecclesiarum praepositurae in einer Reihe' mit der:
Demescher, Titeler, Arader und' Altofenen Propstei genannt.' Sie'
unterscheidet sich jedoch von den übrigen hier genanntendadurch,'
daß der Hermannstädter Propst als' praelaius nullius dioeceseos
q ua s i' e pis k 0 P a le) Re c h t e lnnehatte.v was bei' den, an-t
deren 'nicht in gleichemMaßeder Fall war.' III dieser Hinsicht ist
er .dem' Zipser' Propst gleichzustellen,' dessen Kirche gelegentlich-
sogar "Kathedralkirche" genannt wird.95 Daß dieser Ausdruck auf
die Hermannstädter 'Propstei niemals 'Anwendung gefunden hat,
liegt daran, daß sie nicht so zur Entfaltung gelangt ist, wie es
ihrem Gründer'vorgeschwebt haben mag.!!" .' r :
Die Propstei hatteeinen 'ziemlich aus g e de h n ten B e 's i t z.

Wann er in ihre Hand gekommen ist, läßt sich nicht nachweisen.
Dpch ist es' wahrscheinlich, daß Königllela' Ill. sie ~eitsbei
der-GründlIng .da~lit begabt hat. Zu ihre'm'BesÜzgehörte~' die
Gemeinden: G r <? ß- .und' K lei n p ~ 0 bs t cl ~ ~ f'. ~l~ der', Großen,--~'~~~~~~~~~~~~-r--~--~--~~~~------

~I Als, praeposilurae saeculare.~'wcrdcn in einem Grauer Protokoll
aus 13!)7gcnaI1nl: <lie Preßburger, Zipser, Altofener, TiLeler,Arader u'nd
Herm31lT1sl[ulterPropstei; Db, Ill" S. 178,: r-.. I • .' •

25 C. W 3 g 11 er: 3, a. 0., S, 32017
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Kokel, wie ja bereits aus ihrem Namen zu schließen ist '--'- zuerst
erwähnt 1359;26 ferner Re uB en bei Salzburg v-«. urkundlich
zuerst bezeugt 1424.27 In Sal z bur g besaß sie eineSalzgrube.
Zeitweilig hat sie auch auf Probstdorf im: Schenker Stuhl An-
spruch erhoben, ohne jedoch, wie es scheint, ihn durchsetzen
zu können. "' ..
, Daß' die Propstei für die kirchlichen 'Aufgaben, die' inmitten
der deutschen Siedler Siebenbürgens' der Lösung harrten, nicht
genügte, mag von maßgebender' Seite bald erkannt worden sein.
Daher tauchte 1212 der Plan auf, sie in ein' Bisturn umzuwandeln,
'Vir wissen nicht,' ob der Plan' von den Siedlern selbst angeregt
wurde oder der Initiative des Königs And rea s 11. entsprungen
ist. Er wurde vom König dem Papst Innocenz Ill. vorgelegt, der
ihn am 12. Februar mit der Begründung ablehnte, daß dadurch
entweder seine eigenen oder die Rechte des Graner Erzbischofs,
je nachdem, wem die Propstei unterstellt sei,28 geschmälert wür-
den, vor allem aber, weil der siebenbürgtsehe Bischof sich kraft-
voll dagegen wehrte, da die Durchführung des Planes eine Ver-
kleinerung 'seines Bistums bewirken würde.29 Die Urkunde ge-
währt uns auch sonst lehrreiche Einblicke. Der Plan eines sieben-
bürgisch-deutschen Bistums konnte naturgemäß vom König nur
für das ganze "desertum". gefaßt werden. Das wäre aber nicht
möglich gewesen; wenn ein Teil dieses Gebietes bereits dem sie-
benbürgischen Bischof eing,egliedert gewes.en wäre. Die Urkunde
weiß auch nichts davon, daß das '"desertum" kirchlich geteilt ge-
wesen wäre und zwei Diözesen angehört hätte.so Innocenz be.
zeichnet das gesamte Gebiet der "Hermannstädter Kirche", als

i6 Vb. n., S. 166. . e;; I
, 18 Siehe'oben S. 327.

27 Uh. IV., S. 218. i :, 29 Ub, I., S. 13. . . . . •
, 30 So die herköll_lmlicheAnschauung,vgl. T e u t s c h Fr.: a. a. O. 1.,

S. 5 ft. Ebenso Mull e r Georg: Die deutschen Landkapitel in Sieben-
bürgen und ihre Dechanten 1192-1848. Archiv des Vereins für sieb.
Landeskunde Bd. 48, S. 194. In der Darstellung von Teutsch ist jedoch
ein bezeichnender' Widerspruch' nicht zu übersehen: S. 10 wird das
Geisanische Desertum mit dem Gebietdes Hermannstädter Kapitels ein-
schließlich Leschkirch und Schenk gleichgesetzt,S. 24 dagegen auch das
Brooser, Mühlbacher,Kisder und Kosder Kapitelsgebietdazu gerechnet,
d. h. das Geisanische Desertum mit der ganzen Hermannstädter Pro-
vinz ;gleichgesetzt. \ .
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zur siebenbürgi~ch~n .Diözese gehörig, die dem Erz'bischof von
KaIocsa:unter~tellt set, anerkennt aber in der gleichen Urkunde
deren Exemption an '. Seine dialektische Ausdrucksweise ist uns
auchsonst begegnet. Auch aus dieser Urkunde ist ersichtlich, daß
der siebenbürgische Bischof höchstens Ansprüche auf Gebiete des
Desertum:s stellte, die aber keineswegs anerkannt waren. Inno-
cenz Ill. allerdings stellte sich wie im Jahre 1199 auch dIesmal
wesentlich: auf die Seite des siebenbürgischen Bischofs und be-
günstigte seine Ansprüche. Er hat damit der freien Entfaltung
der deutschen Kirche in Siebenbürgen ein e n R i e gel vor-
g es c hob e n, der die rückhaltlose Eingliederung der deutschen
Siedler in das Gefüge der katholischen Kirche einer starken Hem-
mung unterwarf. .

Der großzügige Plan des Königs war gescheitert. Die Frage
der kirchlichen Betreuung der deutschen Siedler hatte keine ein-
heitliche Lösung erfahren. Daß sowohl der siebenbürgische Bi-
schof wie der Graner Erzbischof nach einer ihnen günstigen
Lösung strebten, war natürlich. Das folgende Jahrzehnt war nun
durch ein für das Deutschtum in Siebenbürgen wesentliches Er-
eignis gekennzeichnet: die Vergabung des Burzenlandes an den
D eu t s ch e n R i t t er 0 r den zur Schaffung einer Schutzwehr
gegen die Einfälle der Kumanen und die Entstehung von deut-
schen Gemeinden auf dem' ihm gehörenden Gebiet. Die Ent-
wicklung der Propstei wurde davon zunächst nicht betroffen. Es
war jedoch auch für die zu ihr gehörenden Siedlungen von Be-
deutung, daß sich in ihrer unmittelbar'en Nachbarschaft ein deut-
sches Gemeinwesen bildete, dessen kirchliche Lebensordnung der
Kirche als Frage und Aufgabe gestellt wurde. Zwei Nachrichten
über die Gestaltung auf dem Gebiet des Deutschen Ritterordens
sind in diesem Zusammenhang belangvoll: der siebenbürgische
Bischof erhob, obwohl er es nicht wagte, die deutschen Siedler
des Burzenlandes seiner Jurisdiktion zu unterstellen, dennoch
Anspruch auf ihr Gebiet für seine Diözese. Auf den Zehnten der
deutschen Siedler leistete er zugunsten der Ordensbrüder Ver-
zicht, beanspruchte ihn aber von den! Ungarn und Seklern, die
sich auf diesem Gebiet ansiedelten. Weiter forderte er, daß dlie
für die deutschen Sledlen eingesetzten Priester ihm vorzustellen
seien, daß ihm, wenn er das Gebiet bereise, eine entsprechende

2
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"kanonische" Anzahl von Pferden als Vorspann beizustellen sei 3~
und daß. ihm die schwereren. Vergehen derPriester zur Ent-
scheidungvorbehalten blieben. Papst Honorius Ill. bestätigte 1218
diese Hegelung" was ihn jedoch nicht hinderte - und das ist
die zweite bedeutsame Tatsache - am 12. Januar1223· zu er-
klären, das Burzenland habe außer dem Papst keinen Bischof
oder Prälaten über sich;", und) unter Umgehung des siebenbür-
gischen Bischofs den E r I aue r Bis c hof zu beauftragen, sich.
von den Geistlichen -des Burzenlandes einen "A r chi p res b y~
t e rod erD e k a nus" vorschlagen zu lassen und elnzusetzen.ts
Zum ersten Male erscheint hier in einer Kirche .der deutschen Sied7

ler Siebenbürgens das nachher so bedeutsame Amt des "Dekan", Da
jedoch der siebenbürgische Bischof dessen ungeachtet fortfuhr, :sich
die bischöflichen Rechte über das Burzenland anzumaßen, untersagte
es ihm der .Papst in. sehr .entschiedenem Ton u~d .drohtefhm,
widrigenfalls.alls seine Verfügungen durch den Graner Erzbischof
fürnull und nichtig erklären zu .lassen." Ein Schreiben. gleichen
Inhaltes sandte er auch an den Grauer Erzbischof,. der übrigens
selbst den Burzenländer Archipresbyter als Erlauer Bischof ein-
gesetzt hatte,SO ermahnte Geistlichkeit .und Siedler des Burzen-
landes noch besonders zu Einigkeit,Fried~n und. zum. Gehorsam
gegenüber ihremArchipresbyter 37 und übertrug diesem die Juris-
diktion überdie Burzenländer Siedlungen unter _ausdrücklicher
Betonung, daß sie außer dem Papst keinen Vorgesetzten hätten.se

81 '•• ; si ad partes illas -noscontingeret decliuare, cum iustaet- cano-
.nico equitaturarum numero debitam exhibeani procurationem .. , Ub. I.,
S" 16...Wie hoch diese kanonische Anzahl war, ist aus einer Verfügung
Belas IV. aus 1255 für den Archidiakon ersichtlich: ad hoc Archidia-
coni, cum oisitan] parochias, sex eqnitaturis sint contenti i • , Fejer
1~3-;2. S. 291. Dageg~n wird die Bewirtung nicht ausdrücklich gefordert.
'. Vb. I., S. 16. '. . , .
• ,SS. Ub.. I., S. 24.· . .
, 3~ Ub, 1., S. 24. Daß das Vorbild des scho~ bcst~henden II~rn~aI1l1-
städter Kapitels mitgewirkt habe - Teutsch Fr.: a. a. O. I., S. 16 -.
ist eine urkundlich nicht bcgründete Annahme" die dem Papst doch
-einen zu engen Horizont zumutet. Die Einrichtung war auch sonst Jiingst
bekannt Vgl. I. B. Säg III ü 11er: ..Die Entwicklung des Archipresbyte-
rates und Dekanates bis zum Elide des Karolinqerreiches. Tübingen
1898.

85 Db. I., S. 25.
.. ' 86 Db. I., S. 26.

87 Ub. I.. S. 28 f.
SB Ub. I." S. 32.
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DjeseEntschei~ung brachte er am gleichen Tag ,.-30.April 1224
-:- auch dem RItterorden selbst, allen Bischöfen und Erzbischöfen
in Uug.arn in gleichlautenden Erlässen .zur){enntnis, darin'er
auch die Befugnisse des Archipresbyters genau 'llmgrenztei.39

Sie erstrecken sich auf alle Amtshandlungen eines Prälaten mit
A,usnahme jener, für die die "bischöflicheAmtswürdef' erforder-
lich ist: Bereitung des heiligen Öls,' Salbung der Kranken und Ein-
weihung der Kirchen undAltäre. Von welchem Bischof sie diese
in strengem Sinn' bischöflichen Sakramente und Sakramentalien
empfingen, sollten sie selbst die Freiheit, zu bestimmen haben:
Honorius Ill. erkannte die Bedeutung, dieser neuen deutschen
Siedlung und heeilte sich daher, ihre kirchliche Selbständigkeit
sicherzustellen. Erwog er doch sogar den Plan, wenn die Zahl
der Gläubigen wachse, hier den Sitzeines Bistums ZIU errichten.v'
Der siebenbürgische Bischof mußte' so ' diesmal' den kürzeren
ziehen und zusehen, wie sich im Burzenland getrenntvon der
Hermannstädter Propstei ein von seiner Jurisdiktion völlig freies
kirchliches Gemeinwesen bildete, das seine Bedeutung behielt,
auch als der Ritterorden selbst aus dem Lande weichen mußte.
Der Plan, für die deutschen Siedlungen in Siebenbürgen ein eige-
nes Bistum zu errichten, mußte allerdings zum zweiten Male zu-
rückgestellt werden. Dennoch konnte diese kirchliche Neubildung
auf die zum Verband der Hermannstädter Propstei gehörenden
Siedlungen nicht ohne Einfluß bleiben.

König Andreas II. hat es nicht daran, f'ehlenIassen, das Leben
lI~d Schaffen der deutschen Siedler auf einen gesich~rten Grund
zu stellen, War auch der Plan der Errichtung eines eigenen Bis-
tums geScheitert,soverÜeh er 'nun aus eigenerköniglicher Voll-
macht den Siedlern vorallem auf politischem Gebiet die von ih-
nen beanspruchten politischen, Rechte und Freiheiten in könig-
licher Großzügigkeit. 'Der; nach ihm benannte Freibrief vom
30; November 1224, auch -der ;,Goldene Freibrief" genannt, ent-
hält bezeichnenderweise auch einzelne.Bestimmungen für die G~
staUung des kirchlichen Lebens: "Ihre Priester sollen sie frei wäh-
len und die Erwählten vorstellen; .ihnen selbst di~ Zehnten ent-
richten und über alle kirchlichen Belange nach altem Brauch

39 Ub. 1, S. 30 f.
40 Vh. 1, S. 21, 30 f.

2*



336 Karl Reinerth

Rechenschaft geben." 41 Die Frage ist wohl aufzuwerfen, ob An-
dreas n. diese Verfügungen kraft seines königlichen Patronats-
rechtes oder eines dem ungarischen König besonders verliehenen
Legationsrechtes getroffen hat? Da das Recht der Präsentation,
das das Wahlrecht voraussetzt, dem Patron zusteht, 'kann ge-
folgert werden, daß der König mit dem freien Pfarrwahlrecht
den Siedlern nichts verliehen hat, was er nicht selbst als könig-
licher Patron innegehabt hätte. Dagegen beansprucht das kano-
nische Recht die Entscheidung über den Zehntbezug für die geist-
lichen Gerichte, so daß in der Tat ein durch Legalionsbefugnisse
erweitertes Patronatsrecht des ungarischen Königs vorausgesetzt
werden müßte, um diese ßelstimmungen auch nach kanonischem
Recht zu rechtfertigen." Bedeutsam ist auch die Bestimmung, daß
dem Pfarrer in allen kirchlichen Fragen seiner Gemeinde die Ent-
scheidung vorbehalten bleibt. Das Andreanum weiß also nichts
davon, daß über gewisse kirchliche Fragen z. B. die Vermögens-
verwaltung die Entscheidung wesentlich in die Hand politischer
Faktoren gelegt sei. Das ist eine klare Absage an irgendwelche
ei gen kir c h l ich e Vor s tell u n gen, die an Gewicht noch
zunimmt durch die Erklärung, daß dies' uralter Brauch sei.'s
Scharf beleuchtet wird die kirchliche Lage der deutschen Siedler
durch die an die Bestimmung -"electos repraesentent" sich an-
knüpfende Frage, wem denn die deutschen Pfarrer vorgestellt

u .•. saderdotes vero suos libere eliqani el electos repraeseateni et
ipsis decimas persoluant et de omni iure ecclesiaslico secundum anti-
quam consuetudinem eis respondeanl. Ub. I., S. 34 f. Die Echtheit des
~ndreanums wirdgrundsätzlich vorausgesetzt.Darüber aus jüngster Zeit
eme ausgedehnte Literatur: S chi 0 pul Iosif: Diploma Andreana din
1224 ~i alte documente tal~e sau talf interpreiate, Cluj, 1934 j Müll er
Georg ~.: Ist das An.dreanum vom Jahre 1224 eine Fälsclzungf Sie-
benb. Vierteljahrsschrln 1935, S. 112 ff j Sac erd 0 tea n u Aurelian :
Andreanum ~i alte acte. Heft 5 in .Scoala Superioara de Arhluisiicä ~i
Paleoqrafle", Kronstadt 1935. Da das Andreanum heute ohnehin seine
Geltung verloren hat, andererseits die darin 'gewährten Rechte grund-
sätzlich in der Gesamtlage der deutschen Siedler verankert sind, kann
die Frage der Echtheit sine ira et studio erörtert werden.

4.2 VgI. Timon Akos:Magyar alkotmdny- es jogtörUnet. Budapest 1903,
S. 255 f.
ü Vg!.dagegenFr. Te u t s c h: Die sächsische Eigenkirclze. Ver.-Arch.,

Bd. 40, S. 303ff. Hier tauchen allerdings Zweifel auf, ob diese Bestim-
munz im ursprünglichen Text des Andreanums enthalten war.
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werden sollen? 44 Nach kanonischem Recht ist hiefür der Bischof
zuständig. Da es einen solchen für die Siedler zunächst nicht gab,
wäre der HermalUlstädter Propst dazu vor allem berufen gewesen.
So hat z. B. der Propst der Zipser St-Martins-Propstel dies Recht
nachweisbar ausgeübt." Allerdings bedurfte er dazu streng ge-
nommen einer Betrauung durch seinen Vorgesetzten. Vom Graner
Erzbischof konnte der Hermannstädter Propst diese Betrauung
nicht erhalten, da der Papst die Propstei dem römischen Stuhl
unmittelbar unterstellt hatte, Da nun schon damals der Propst
sich mehr am königlichen Hof als in Hermannstadt aufhielt, so
ist es in der Tat unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich,
daß er die Vorstellung neugewählter Pfarrer entgegengenommen
hätte. Möglich ist auch, daß der Propst den Dekan seines Kapitels
mit seiner Vertretung während seiner Abwesenheit betraute, also
bereits damals der Dekan die Vorstellung der Pfarrer entgegen-
nahm, wie dies aus späterer Zeit bezeugt ist. Mit der Ungeklärt.
heit der Lage mag es zusammenhängen, daß, der König sich in
seinem Freibrief darüber nicht deutlicher ausgesprochen hat.

\Vährend der Sinn H 0 nor ius' Ill. mehr auf die Bewahrung
des erworbenen Besitzes gerichtet war und er es gerade darum
schwer verschmerzte, daß die verheißungsvolle Siedlung des Deut-
schen Ritterordens im Burzenland durch das Einschreiten des
Königs Andreas n. ein jähes Ende fand, faßte sein Nachfolger
G r ego r IX. wieder weitergehende Pläne. So suchte er die K u-
m a n e n f r a g e, um deretwillen der deutsche Ritterorden ein-
gesetzt worden war, auf anderem Wege einer Lösung zuzuführen.
Bereits kurz nach der neuerlichen Vergabung des Burzenlandes
an den Ritterorden im Jahre 1212, wobei auch ein Teil Kumaniens
seiner Oberhoheit unterstellt worden war, war es diesem gelungen,
nicht nur das neuerworbene Gebiet zu befestigen, und den Angriff
der Kumanen auf die befestigten Stellungen siegreich abzuwehren,
sondern auch eine Anzahl von Kumanen mit Weib und Kind
zur Taufe zu führen.t" Das von dem Ritterorden begonnene Be-
kehnmgswerk unter den Kumanen setzte Gregor IX. nach dessen

~4 Vg!. Fr .. Te ut s ch: Eleclos repraesenteni. Kb. 1919, 42. .Jahrg.,
8.' 1ff. '

45 C. Wag n er: a. a. 0., S. 34t.
H Vb. 1., S. 53.
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Vertreibung zunächst erfolgreich fort. Auch die Dominikaner be-
mühten sich eifrig um die Bekehrung der Kumanen, Es gelang
ihnen, eine ansehnliche Gruppe, an ihrer Spitze den Für s ten
Bor t z' zur Annahme des christlichen 'Glaubens zu bewegen .. Der
Fürst sandte seinen Sohn mit einigen Dominikanern i227 als Ge-
sandtschaft zum Graner Erzbischof Rob e r t, der sich eben an-
schickte, eine Fahrt ins heilige Land anzutreten, und ließ ihn
bitten, zu ihnen zu kommen, um ihnen "den 'Veg des Lehens"
zu weisen. Der Erzbischof unterbrach seine Reiseund sandte einen
Roten zu Papst Gregor, um von ihm die entsprechenden Voll-
machten zu erhalten. Gregor war über diese Nachricht hoch er-
freut, stattete sofort den Erzbischof mit den nötigenVollmachten
aus und betraute ihn mit den Legationsrechten für die Bekehrung
der Kumanen unddie Errichtung eines Bistums in ihrer l\litte.47
Der Erzbischof griff die neue Aufgabe mit Eifer auf und ernannte
sofort den Dominikanerprior Theodoricus zum Bischof der
Ku m an e n.48 Theodoricus war bereits 5 Jahre Ordensprior ge-
wesen und hatte sich um die Bekehrung der Kumanen namhafte
Verdiensteerworben. Der Papst begrüßte die Ernennung, eiferte
die Dominikaner zu weiterer Tätigkeit an, versprach allen Ablaß,
die sich um das Werk Verdienste erwürben.P trat auch mit dem
ungarischen König Andreas, und seinem, Sohn Böla zwecks För-
derung der guten Sache und Schonung der jungen Pflanzung in
Verbindung 50 und unterstellte das neue Bistum unmittelbar sei-
ner eigenen Jurisdiktlon.s! Theodoricus ging die Sache mit Ge-
schick an. Er erklärte, sein neuerrichtetes Bistum sei das wieder-
erstandene 1\1 ilk 0 ve r Bis t u m, das älteren Ursprungs war,

U Theiner I., S, 86. Offenbar den gleichen Vorgang erzählt auch
das "'~agnumCIz:onicon Belyicllm -_ Knauz I., S, 263 -; wenn es sich
auch III der Daherung - es verlegt ihn in das.Tahr 1220_ um einige
Jahre irrt. Zu Robert von Lültich sei bald. na~hdem er Erzbischof ge-
worden sei, als er im Begriff war, die Kreuzfahrt anzutreten, der Sohn
eines kumanischen Fürslen gekommen und habe ihn gebeten: Herr,
taufe mich mit diesen 12 Begleitern, auch mein Vater: wirdjenseils
der Wälder an einem solchen Ort mit 2000Mann zu dir kommen, die
alle, von deiner Hand die Taufe begehren. Hierauf sei der Erzbischof
jenseits der Wälder. nach Transylvanien gezogen,wo er dem Vater be-
gegnet sei und mit Gottes IIiICe 15.000Kumanen getauft habe. '
is Thelner I., S. 87. 50 A. a, O. und S. 91. "
'9 A. a. O. 01 A. a, 0., S. 90,
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und beanspruchte auf Grund desse~ die Diözese und Rechte des
Milkover Bistums. Zu dieser Diözese scheint auß,erdem Gebiet
der Kumanen auch das Land der Sekler, das Burzenland und
mindestens ein Teil des übrigen Gebietes der Siebenbürger Deut-
schen gehört zu haben.52 Die Sekler, die diese' 'Wendung nicht
so ohne weiteres anzuerkennen bereit waren und auch damit

52 Die Urkundenlage beginnt hier allerdings etwas schwierig zu
werden, läßt aber doch den obigen Schluß mit ziemlicher Deutlichkeit
ziehen. Leider sind die beiden ältesten Urkunden über das Milkever
Bistum verloren gegangen, die Josef Ben k ö bei der Abfassung seines
Werkes "M ilk 0 v i a" 1781 noch vorlagen. Das darf aber noch kein
Anlaß sein. ihn der Fälschung zu beschuldigen, wie dies z. B. Auner
Carl - Episcopia Milkooiei in Reuista caiolicä 1914 - und Makkai
Läszlö - A milkoi (kun) püspökseg es tiepei, Debrezin 1935 - tun.
Denn Bcnkö ist sonst keine Fälschung nachzuweisen: Benkö glaubt nun
das ~Iilkover Bistum, von dem heute bis auf den Namen des Flus-
ses Milkov. der Moldau und Wallachei trennt, jede Spur verschwunden
ist, bis in die Zeit der Hunnen zurückführen zu können -. Die ül- •
teste von ihm veröffentlichte erkunde ist datiert vom Jahr 1097. Sie
ist ihm lauteigener Aussage in derAbschrift des l\Icdiaschers Johann
Reh n e r, Schreiber des Kronstädter Stadtpfarrers und Dechanten, von
159! vorgelegen, der sie seinerseits aus dem Sepsier Dekanatsbuch aus.
1408 abgeschrieben zu haben erklärt - Benkö I., S. 57 -. Sie rührt
von einem Milkever Bischof Lanrentius her, der die Sekler auffordert,
für den Kreuzzug eine entsprechende Truppe Fußvolk und Reiterei zu
stellen.Nachher scheint das Bistum erloschen zu sein. Denn Theodo-
ricus riefes 1228 offenbar neu ins Leben. Für unsere Darstellung
kommt eigentlich bloß Benkö's zweite Urkunde in Betracht. Er be-
hauptet - Mllkovia I., S. 116 - sie unter den Schriftstücken des Kron-
städters Joseph T rau s c h gefunden zu haben. Aber seither ist sie ver-
schollen. Schon Trausch's Erben haben sie nicht mehr gehabt. Die
Urkunde halte nach Bcnkö folgenden Wortlaut: Theodoricus ..... quid
vobis oijicit nominis muialio eadem mauenie episcopal us erga vestram
nationein ratione et oirtute: nonne in ecclesia Christi D. lupum et aqnum
una pasci conuenli i Quidnti eiiam Siculum cum Comano Olahoquei Res-
pieil Deus personam'[ Acceptos habet e quaois natione, qui eum timerd
el operantur iustitiae; et e dioersitate gentium lingllarumqlle in unita-
tern fidei suos congregat; audile aposiolum dicentem, non esse Graecum
vel ludaeum, non barbarum oel Scylham ..... " Eine Aufschrift von spä-
tererHand habe gelautet: Literae Theodorici episcopi ad decanos Zekelios.
Die Überlieferung, daß auch das Burzenland und Teile des übrigen Sach-
senlandes zur Milkover Diözese gehört hätten, läßt sich bis'1389 zurück
verfolgen, siehe S. 343, vgl. auch me in e Schrift: AllS der Vorgeschichte
der siebenbllrqisch-süchsischen Reformation - Beitrag zur Geschieht
des Milkever Bistums, Hermannstadt 1940 e
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unzufrieden waren, daß sie mit KJumanenund Rumänen in einem
Bistum leben sollten, beruhigte er und hielt ihnen das Pauluswort
aus dem Kolosserbrief 3, 11 vor Augen: Hier ist nicht Grieche,
oder Jude, Barbar oder Scythe,53 in echt katholischem Sinn, wo-
nach in der christlichen Kirche die Grenzen der Nationen auf-
zuhören hätten.
Der Graner Erzbischof unterstützte ihn auf das wirksamste. Hoffte

er doch, auf diesem Weg früher venlorenes Einflußgebiet zurückzu-
gewinnen. Vor allem setzte er als Gesandter des apostolischen
Stuhls für das Kumanenland die Grenzen der Diözese fest.54 Lei-
der erfahren wir nichts genaues darüber, wie diese Grenzen ver-
laufen sind. Doch ist durch eine gleichzeitige Urkunde bezeugt,
daß nicht nur Rumänen, sondern auch Deutsche seiner Diözese
angehörten.P Der Kumanenbischof erhielt sogar den Auftrag, für
die Rumänen einen besonderen Stellvertreter als Bischof einzu-
setzen, der ihm völlig unterstellt war, damit sie keinen Anlaß
hätten, die. Sakramente von Schismatikern zu empfangen.s" Dies
ist die erste Andeutung des Arg ens erB ist ums, dessen Diö-
zese mit dem Milkover vereinigt erscheint. Das ganze Bistum aber
gehörte .zum Einflußgebiet der ungarischen Krone. Denn der
Papst erinnerte König Bel a IV. an sein Versprechen, die 'Mittel
zum Bau und zur Erhaltung von Kirchen im Kumanengebiet be-
reitzustellen. So mag sich auch das Burzenland vielleicht nach
besonderer Weisung durch den Erzbischof seiner Diözese ange-
schlossen haben. Hatte doch bereits Honorius In. gelegentlich der
Errichtung des Dekanates den Geistlichen frei gestellt, sich zum
Empfang der bischöflichen Sakramente und Sakramentalien den
Bischof selbst 7tU wählen. In Betracht kamen dafür wohl nur
zwei Bischöfe: der Weißenburger Bischof und Theoderich, der neue
Milkever Bischof. Daß sie sich für den Milkover Bischof ent-
schieden haben, erkennen wir aus dem Prozeß, der zwischen dem

53 Das Zitat aus dem Gedächtnis ist wohl ein Zeichen für die Echt-
heit der Urkunde, denn der gelehrteBenkö hätte den Text nachgeschla-
gen.
• • 64 ••• Gregorius ~, .• episcopo ~umanorum .. , uenerabilis [ratet nosier
.. .Striqoniensis archiepiscopus, tunc in provincia Cumanorum aposto-
licai sedis legatus tuam diocesin limilans .. : Theiner I., S. 128.

66 Vb. I., S. 60. .
66 A. a. O.
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\Veißenburger Bischof einerseits und dem Burzenländer Deka
und BurzenJänder Geistlichen, ferner den Geistlichen der Ge~
.~einden: Dubucha, Aqua calida, Cormosbach, Venetia, Debran
und Sarca andererseits entbrannte.t? Von den Orten können heute
die heiden Cormosbach und Debran nicht mehr identifiziert wer-
den. Die übrigen bestehen noch unter den Namen: D 0 pea, H e-
viz, Ve net i a und S chi r k any en; lauter Gemeinden auf
dem linken Altufer in der Reihenfolge von Osten nach Westen.58

Der Verlauf des Prozesses ist sehr aufschlußreich. Es sind
eigentlich zwei Prozesse, die aber miteinander zusammenhängen.
Beidemale hat der siebenbürgtsehe Bischof vor dem Gesandten des
päpstlichen Stuhles für Ungarn sowohl wider den Dekan und et-
liche Burzenländer Geistliche als auch wider die Geistlichen der
genannten Gemeinden am linken AHufer Klage erhoben in Sachen
"des Gehorsams und der Achtung". Daraus kann geschlossen wer-
den, daß die Angeklagten sich geweigert haben, die Jurisdiktion
des siebenbürgischen Bischofs 'über ihre Gemeinden anzuerken-
nen. Der 'päpstliche Gesandte entschied nicht eigenmächtig, son-
dern wandte sich nach Rom. Gregor IX. betraute' den Gesandten
Bischof Per est r i n u s auch mit dem Amt des Au d i tor s
für die Gerichtsverhandlung. Hier wurden nun die Burzenländer
Pfarrer und die Pfarrer der Gemeinden am linken Altufer ver-
urteilt, der Dekan jedoch freigesprochen, da nichts bestimmtes
gegen ihn vorliege. Zur VoI1streckung gelangte jedoch das Urteil
in keinem der heiden Fälle. Bezüglich der Burzenlän4er Pfarrer
erhob der S y n d ik u s der römischen Kirche R ich win u s in
offener Sitzung gegen die Vollstreckung Einsprache, da die rö-
misehe Kirche dadurch betroffen werde,59 bezüglich der Pfarrer
in den Gemeinden am linken Altufer erfolgt die Einsprache vo":
seiten des Anwaltes des Graner Erzbischofs durch die Erklärung,
das Urteil gereiche dem Erzbischof und seiner Kirche zu großem
Nachteil, "da diese Geistlichen ihm und seiner Kirche nach hi-

67 Theiner I., S. 139.
&8 VgI. WaIter S.cheiner: Die Ortsnamen im mittleren Teil dell

südlichen Siebenbürgens. Leipzig 1926.S. 23; der Name .Debran" könnte
.auch auf irrtümlicher Lesung beruhen; das doppelte "de" in "de .De-
bran" ist verdächtig.

59 Theiner I., S. 138.
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schöflichen Recht unmittelbar unterstellt seien".60 Da eine Klä-
rung auch durch einen neuernannten Auditor nicht zu erzielen
war, betraute der Papst im November 1235 den Kurnanenbischor'
mit der neuerlichen Überprüfung der Angelegenheit. Die end .
gültige Entscheidung ist nicht bekannt, aber keinesfalls zugunstejj
des siebenbürgischen Bischofs ausgefallen. Der Graner Erzbischof,
der 'Kumanenbischof und die römische Kuri~ stehen in einer
Front gegen ihn. Da hat er wohl seine Ansprüche auf das Burzen-
land und' die angrenzenden Gebiete zurückstellen müssen -.Es war
natürlich, daß nun der Kumanenbischof als Milkever Bischof
seine Ansprüche geltend machte, die freilich keine' anderen sein
konnten, als jener erhoben hatte.6l Die Geistlichen bewahrten ihre
exempte Stellung und blieben beim vollen Zehntbezug. Gleich-
zeitig hatte sich auch der Graner Erzbischof wieder in die Ent-
wicklung eingeschaltet und seine grundsätzlichen Ansprüche auf
die Jurisdiktion über die neuen Siedlungen geltend gemacht. Frei-
lich scheinen diese Ansprüche ohne Bürgschaft des ungarischen
Königs erhoben worden zu sein. Nach der Vertreibung des Deut-
schen Ritterordens aus dem Burzenland war ein Einvernehmen
iwischen Papst und ungarischem König gerade im Bursenland
nicht zu erzielen. So benützte der König die Vakanz des Graner
erzbischöflichen-Btuhles dazu, um das Patronatsrecht über die
Gemeinden M a r i e n bur g, Pet er s b erg, H 0 n i g b erg und
Tar t Ia u am21. März 1240 dem Z ist erz i ens e r 0 r d e 11

zuzusprechen. Dabei erklärte er, dies Gebiet stehe unter keinem
Bischof, sondern unmittelbar unter ihm, eine Aussage, die nach
kanonischem Recht kaum sinnvoll ist, da die königlichen, und
bischöflichen Rechte sich nicht überqueren dürfen. Die Aussaze
ist jedenfalls ein Zeugnis der völlig exempten Stellung auch dies:r
Gemeinden. '

,
Eine ähnliche Entwicklung und Gestaltung des kirchlichen Le-

bens mag sich auf. dem Gebiet der Hermannstädter Propstei an-
gebahnt haben. Auch hier hat vor allem der 'Gegensatz zum sie-
benbürgischen Bischof für die Annäherung an den Milkever Bi-
schof' förderlich gewirkt. Dabei. haben .wohl ältere Grenzen ,des

60 A. a. 0., S. 139.
61 Siehe oben S. 333 f.



____________ D_i_e__fr_e_ie__k_ön_i~g_li_ch_e__ S_t.__L~a~dl~·s~la~u=s~-~P~r~o~ps~t~ei~ ~343

Milkever Bistums eine Rolle gespielt. Grundsätzlich gehörten
eigentlich alle Siedlungen jenseits der Grenzen der Weißenburger
Diözese, also das ganze "desertum" zur Milkover Diözese. Daß
die Komitatsgrenzen grundsätzlich au~hdie Grenzender Weißen-
burger Diözese darstellten, ergibt sich' z. B. aus einem Bericht
des Woiwoden Thomas aus '1322: daß! auf 'einer Versammlung
"des Adels, der Sekler und Sachsen" in Anwesenheit des sieben-
bürgischen Bischofs festgestellt worden sei, daß die' Gemeinden
Malmkrog, Kreisch, Peschendorf, Felsendorf, Neudorf und Rau-
thaI seit der Erbauung der St.-Michaelskirche in Weißenburg 62

, zum Alhenser Komitat gehört hätten, offenbar weil sie seit dies~r
Zeit der genannten Kirche angehörten: Der förmliche Anschluß
an eine bischöfliche Diözese war ab~r um so notwendiger, als'der
Propst infolge seiner starken Inanspruchnahme im königlichen
Dienst und ständiger Abwesenheit von Hennannstadt nicht in der
Lage war, die ihm gestellte kirchliche Aufgabe tatkräftig in An-
griff zu nehmen. So war z. B. auch Propst F I 0 ren tin u s, der
etwa 1230-1234 das Amt innehatte, Graner Kanoniker und besaß
in der Nähe von Gran reichen Besitz.6$ Auch mag 'der Graner
Erzbischof in dieser Richtung eines' Anschlusses an das Milkever
Bistum gewirkt haben. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang
das Zeugnis der Urkunde des PapstesB on i f a z IX.·aus 1389,
wonach das Gebiet der Propstei ehemals demArgenser Bistum
angehört habe.64 1436 erklärte dannder damalige Hermannstädter
Dekan in einem Bericht an Papst Eugen IV.,sein' Dekanat habe
von jeher zum Milkover Bistum gehört, bis dessen Sitz von d~n
Ungläubigen zerstört worden sei, was nachweislich durch dle
Mongolen geschehen ist.65 Auch hier h~t wohl der Graner Erz-
bischof die Gelegenheit benützt, den Einfluß, den er als Primas
verloren hatte, als Legat des päpstlichen Stuhles zurückzuge-
-winnen.

All diesen Plänen und Bestrebungen setzte"j,edoch der aus dem
Innern Asiens, losbrechende Mongolensturmein jähes ~nde.
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11.
Der Mongolensturm und die neue Lage

Die Ausmaße dieses verhängnisvollen Ereignisses können nicht
leicht übertrieben werden. Neben den allgemeinen Folgen hat es
auch auf den _kirchlichen Fortbestand der Siebenbürger Deut.
sehen in besonderem Maße eingewirkt. Entscheidend ist dabei
natürlich, daß ihr Siedlungsgebiet von feindlichen Horden eben.
falls stark heimgesucht wurde. Die Urkunden berichten -von
Brandschatzungen, Vernichtung unzähliger Menschenleben, Zer.
störung der Ansiedlungen, Verwüstung der Felder, Hungersnot
und völliger Auflösung. Der Zug ging Von S ere t h her, wo sich
ein- Heeresteil unter B 0 ch e tor von dem nach Nordsiebenbürgen
einfallenden Heer löste, durch das Gebiet der Kumanen in das
Burzenland, wo am 3t. März 1241 ein siebenbürgisch-deutsches
Aufgebot aufgerieben wurde.66 Her m ann s t a d t selbst wurde
am; 11. April erstürmt, wobei das Dominikanerkloster zerstört,
ungezählteMenschen getötet wurden.P? Auch über arge Verwü-
stungen der K erz erA b t e i,68 des -Unterwaldes.s" ebenso die
Zerstörung von W eiß e n bur g, des Sitzes des siebenbürgtsehen
Bischofs, sind urkundliche Zeugnisse erhalten." Der Hermann-
städter Propst N i k 0 Iaus selbst nahm an der Seite des Königs
an der blutigen Schlacht am Sajo teil und fiel in heldenmütigem
Kampf, nachdem er einen der mongolischen Großen mit blutigem
Schwert durchbohrt hatte, mit mehreren anderen hohen geist-
lichen Würdenträgern des Reiches: den Erzbischöfen von Gran
und Kaloesa und den Bischöfen von Raab und Siebenbürgen.
Propst Nikolaus erscheint von 1234-1240 als Kanzler und: Vize-
kanzler des Königs und war adligem Geblüt entsprossen.t!

66 G. S t r a k 0 S c h - G ras s m ann: Da Einfall der Mongolen in
Milleleuropa. Innsbruck 1893, S. 94.

67 Chronik von Epternach, in Kb. 1878, S. 93. 1904, S. 17. Vg!. auch
die "Erfurter Chronik" im Archiv für öslerrelchische Geschichte XLII.
Wien 1870, S. 521. Monumenta (;el'maniae Historica Scriptores XVI., S. 34.
. 68 Db. I., S. 94.
69 Db. I., S. 71 f.
70 M. R 0 ger ius: Carmen miserabile in SI. L. Endlicher: J/ollllmellla

Arpadiana 1849. S. 268. -
U A. a. O.
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Die unmittelbare Folge des Ungewitters war eine Ve rar m u n g
des g a n z e n L and e s. Der Wiederaufbau war überall drin-
gend notwendig, aber es fehlten die Kräfte. Die Reihen der schar-
fcnden Bewohner waren arg gelichtet. Daher erscheint die An-
nahme natürlich, daß sich nach dem Mongolensturm ein neu e r
Zug von de u t s c hen Sie die r n in den entvölkerten Ge-
bieten Südsiebenbürgens niedergelassen hätte. Da gleichzeitige
urkundliche Zeugnisse hierüber nicht vorhanden' sind, hat die
m und art eng e s chi c h t I ich e For s c h u n g im Zusam-
menhang mit einer späteren überlieferung einen solchen Zustrom
wahrscheinlich zu machen gesucht.P Für die weitere kirchliche
Gestaltung war besonders bedeutsam, daß auch dqs Kumanen-
bistum vom Schicksal ereilt wurde. Theoderich ist 'der erste und
letzte Kumanenbischof gewesen. Sein Sitz, Stadt und· Kirche.
wurde dem Erdboden gleich gemacht, und zwar von dem gleichen
Heer, das nachher in Südsiebenbürgen einbrach und die deutschen
Siedlungen zerstörte.P Die Domherren wurden getötet oder star-
ben im Laufe der Zeit.74 Sein Gebiet blieb auch nach dem Abzug
der Mongolen bis 1345 unter tartarischer Herrschaft." Der rest-

72 Die Tatsache selbst wird kaum noch bestritten, wenn auch über
die Herkunft dieser späteren Siedler erst recht keine einheitliche Auf-
fassung besteht. Darüber aus den letzten Jahrzehnten ein reichhaltiges
Schrifttum: S ehe in er Andreas: Vom Rhein und Sachsen. Ver.Arch.42
1924,S. 75ff; derselbe: Zipser Volkskunde in Siebenb.Vierteljahrs~chrift
(Vjschr.) 1933.S. 94ff.; derselbe: Volkskundliche Beziehungen ZWIschen
Siebenbürgen und dem ehemaligen Kursachsen. Vjschr. 1934,S. 129ff.
Konrad Sc h ü ne m ann: . Die Stellung des Südosten in der Ge-
schichte der mittelalterlichen 'deutschen Kolonisation Vjschr. 1934,S. 1 ff.

73 Daß das Kumanenbistum zu dieser Zeit vom MilkeverBistum nicht
zu unterscheiden ist, geht aus den Urkunden, die von seiner Zerstörung
berichten. eindeutig hervor. Rogerius berichtet von dem Zug Bochetors
durch das Gebiet des Kumanenhischofs. Hierauf nimmt Papst Johann
XXII. 1332in einem Erlaß an den Graner Erzbischof Bezug - UlY.to
S. 455- und trägt ihm auf, das von den Tartaren zerstörte MilkoverBis-
tum wieder aufzurichten. Ja bereits Nikolaus Ill. erwägt 1279in einem
Erlaß, der die Franziskaner zur Bekehrung der Kumanen und Tartaren
aneifern soll, ob dort nicht ein Bistum errichtet werden könne, da sich
in ihrem Gebiet seit etwa 40 Jahren kein kath. Bischof befinde und die
Stadt "Milko" von den Tartaren zerstört worden sei - Theiner 1., S.
337 -. Statt "Civitas de Multo" dürfte nämlich "Civitas de !IIilko" zu le-
sen sein. Vg!. Strakoseh-Grassmann, S. 9B.

14 Vb. I., S.455. 75 Strakosch-Grassmann, S. 96f.
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liehe Teil, der südlich der .Karpaten bis an den Alt reichte,
wurde mitsamt dem Severiner Land westlich vom -Alt von König
Bela IV. 1247 vertraglich dem J 0 h ann i t e r 0 r den verliehen;
Dagegen standen die Siedlungen der Deutschen in Siebenbürgen
ohne kirchliche Leitung da. Das kirchliche Leben lag völlig dar ..
nieder. ·Auch die Hermannstädter Propstei war von den Ereig,
nissen arg mitgenommen worden. Die Einkommensquellen waren
für Jahre vernichtet. Das war auch bei den meisten anderen un-
garischen Kathedral- und Kollegiatkirchen der Fall, in Hermann-
stadt gewiß noch heträchtlich ärger, weil hiereine besonders
blutige Schlacht geschlagen worden war. Der Papst' suchte der
Not dadurchzu steuern, daß er ill einer Reihe von Fällen ge-
stattete, daß *dieKanoniker außer ihrer eigentlichen Stiftspfründe
noch eine zweite annehmen durften, die dann in der Regelmit
einer Pfarre verbunden war. So gab er z. B. die Erlaubniszum
Bezug mehrerer Pfründen dem Archidiakon' von Wieselburg, 76

dem Propst von Stuhlweißenburg,"? dem Archidiakon und dem
Propst von Syrrnien.P' Noch im Jahre 1257 gestattete der Papst
dem siebenbürgischen Bischof, zwei in seiner Diözese liegende
Kirchen oder Kapellen seinem Kapitel einzuverleiben, damit die
Kanoniker nicht ihre Pflichten unter dem Vorwand vom Altar-, . ,
dienst .allein nicht leben zu können, vernachlässigten.t'' In ähn-
licher Weise erlaubte er auch demPfarrer von Mühlbach The o-
do r i cu s, der Kanoniker der Hermannstädter Propstei war, da
seine Einnahmsquellen "durch die Wildheit der Tartaren'; zer-
stört seien, 1245noch eine weitere Pfründe, selbst wenn sie mit
Seelsorge verbundensei, zu ühernehmen. Eigentlich war dies seine
dritte Pfründe, da er unter geordneten Verhältnissen' aJuch als
D~ml~err der Propstei eine solche beanspruchen durfte. Auf Er.
trägnisse der Propstei konnte er aber offenbar überhaupt nicht
rechnen. Es ist daher wahrscheinlich, daß auch die übrigen etwa
noch durch den feindlichen Einfall verschont gebliebenen Kano-
niker sich nach Pfarreien umsahen, Um ihren Lehensunterhalt
sicherzustellen. Dadurch wurde die Propstei zu einer ausgespro-

76 'Theiner I., S. 189f..
,77 A. a. 0 .. S. 191f.
78A. a. 0., S. 191und S. 212:
7~A. a. 0., S. 235.
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ehenen "praepositura ruralis".80 d. h. die Mitglieder des Propstei-
kapitels waren zum .großen .Teil nicht, am Vorort. in Hermann-
stadt seßhaft, sondern bekleideten Pfarreien'der umliegenden Ge.
meinden. Wie lange die Stelledes Propstes selbst nach dem Ab.
zug der Mongolen unbesetzt blieb, können' wir nicht mehr fest-
stellen. Jedenfalls begegnet. uns erst nach Ablauf zweier Jahr~
zehnte wieder ein Herman~städter Propst mit dem Namen B e-
ne d i k' t, der von 1261-1270 abermals .auf des Königs Ur-
kunden als Vizekanzler zeichnet.

König Bela IV. 'war es nach der unheimlichen Heimsuchung
des Mongolensturms noch beschieden, 'mit' Kraft und Geschick an
den, \V i e d er auf bau' seines aus allen' Wunden blutenden
Landes heranzutreten. Tatsächlich ist es' seiner Geduld und Tat-
kraft gelungen, einen neuen Aufschwung Ungarns anzubahnen,
Auf kirchlichem Gebiet suchte er die Ordnung vor allem dadurch
wieder herzustellen, daß er der ungarischen Kirche in 'dem' Gra..
ner Erzbischof, den er in aller Form zum Pr im as übe raIl e
u ng a r i s c hen Kir c hen erhob, eine oberste Spitze und
Führung gab. Eigentlich war diesbereits vor dem Mongolen-
sturm 1239 geschehen." Nachher - 1256 '~bestätigte nun der
König diese ausgezeichnete Führerstellung des· Graner Erz-
bischofs 82 und gewährte seiner Kirche ausgedehnte Rechte und
Freiheiten. In unserem Zusammenhang ist vor allem bedeutsam,
daß ihm das Recht auf den Bezug des Zehnten von den Seklern
und Rumänen zugesprochen wurde, während die Deutschen raus-
drücklieh ausgenommen wurden.' Damit war der Graner Erz-
bischof in Siebenbürgen offenbar in die Nachfolge des kuma-
nischen oder l\Iilkover Bischofs eingetreten.' Wenn' ausdrücklich
erklärt wird, daß die Deutschen von der Zehntverpflichtung aus-
genommen seien, so hat das nur Sinn, wenn doch auch sieihn

-: 80 Der Ausdruck "praepositura ruralis" begegnet zum,ersten Male in
einem Erlaß Johann's XXII. von 1322 - Db. I. S. 360; ebenso nennt sie
auchBonifaz IX, 140t. vgI. Monnmenta Vaticana Hunqariae 1.,4.S. 323.

"1 Cum praedicta sancta Striqoniensis ecclesia locum primalis in regno
nostro tenere dinoscaiur ... Knauz 1.,' S. 329.

82 Cum eadem ecclesia Slriqoniensis a prima sui [undaiione multis
libertalibus benejiciis diuersis pluribusque prioileqiis .exemptionis su-
per ornnes ecclesias calhedrales totins reqni Hunqariae lie/ill omnium
ecclesiarum primas sit decora .•. a, a, 0" S. 437.
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in gewisser Hinsicht ais ihren Vorgesetzten anzuerkennen hatten.
Sie waren von der Zehntabgabe befreit, weil sie ihn auf Grund
ihres Exemptionsrechtes, das im Andreanum seine Bestätigung
erfahren hatte, auch keinem Bischof 2IU leisten schuldig waren.
Aber auch den Siebenbürger Deutschen gegenüber erhielt der Erz.
bischof seine Ansprüche aufrecht, die er eigentlich seit ihrer An-
siedlung erhoben und nur vorübergehend zurückgestellt hatte.

Der G ran erE r z bis c hof sah es überhaupt als seine Auf-
gabe an, einen möglichst ge 0 r d net e n Au fb a u der kir c h-
lie hen Ver h ä Itn iss e Un gar n s in die Wege zu leiten.
Von'Rom wurde ihm dabei nunmehr freie Hand gelassen. So ge-
lang es ihm auch, die Jurisdiktion über die königlichen Prop-
steien, die er ebenfalls stets beansprucht hatte, die ihm aber doch
zeitweilig 'aus der Hand geglitten war, wieder zu gewinnen. Das
Beispiel der Arader Propstei ist hiefür besonders kennzeichnend.
Wie bereits erwähnt, beanspruchte der Erzbischof 1235 die Juris-
diktion über die Propstei, doch wurde dieser Anspruch nicht nur
vom Propst selbst, sondern auch vom Papst Gregor IX. zurück-
gewiesen.83 1246 dagegen gelobte der Arader Propst auch im Na-
inen seines Kapitels völlige Unterwerfung, Gehorsam und schul-
dige Ehrerbietung gegenüber dem Erzbischof und seinen Nach-
folgem.84 Da ist es denn natürlich, daß der Erzbischof sich' im
Zug des kirchlichen Wiederaufbaues das Ziel setzte, auch auf
die Hermannstädter Propstei seinen Einfluß
sie her z it s tell e n. Freilich war hier die Aufgabe anders ge-
artet, verantwortungsvoller und bedeutsamer. Denn hier war der
Propst praelatus nullius dioeceseos und hatte eine Qua s i~
D i ö z e s e, darin die Gemeinden der Hermannstädter Gespann-
schaft zusammengefaßt waren. Da ist nun von entscheidender
Bedeutung gewesen, daß der Graner Erzbischof Phi lip p zur
Überzeugung gelangte, daß für die Aufgabe, das Gebiet der Prop-
stei in kirchlicher Ordnung zu halten und zu leiten, nichti 'der
Propst,' sondern der D e k a n der gee ign e t e und b er u fen e
Mann sei. Die Motive, die den Erzbischof zu:dieser Entscheidung
bestimmt haben, liegen' auf der Hand.' Der Propst wurde vom
König ernannt, war dem Einfluß des Königs völlig unterworfen,
stand auch meist in königlichem, also weltlichem Dienst und war

ss Theiner I., S. 137f. 8' Knauz 1., S..362.
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-infolgedessen in der Regelvon seiner Diözese entfernt. Der Dekan
dagegen wurde VOmKap i tel s e w ä h l t, bekleidete stets ein
Gem ein d e p far r a m t, stand daher mitten -im kirchlichen
Leben' der Diözese und war mit ihren' Sorgen, .Nöten und
Bedürfnissen wohl vertraut. Zu Pröpsten wurden in' der Regel .
Nichtdeutsche ernannt, wahrend ein solcher vom 'Amt des Dekan;
der vom Kapitel gewählt wurde, ausgeschlossen blieb. So ist es
verständlich, daß der Graner 'Erzbischof, der bei dem Wieder-
aufbau streng kirchliche Grundsätze zur Geltung"zu bringen sich
bemühte, bei der Sicherung seiner Stellung als ,VorgeiSetzterder
Propstei nicht den Propst, sondern den Dekan zum maßgebenden
Leiter 'erkor. Dies geschah durch einen E r 1a'ß i ID J a h re
'I 264. Es ist immerhin auffallend, daß auch sonst in der ka-
tholischen Kirche zu dieser Zeit ein Hervortreten des Dekan ne-
ben und an Stelle des Propstes in den Kapiteln zubeobachten 1St.85

Erzbischof Philipp hat am gleichen Tag - 6. Mai 1264 -
zwei Erlässe herausgegeben, durch die eineOrdnungder kirch-
lichen Verhältnisse in dem Gebiet der Hermannstädter Propstei
herbeigeführt werden sollte. In dem einen, der an die "Gesamt-
heit" der Hermannstädter Kirche gerichtet war, setzte er aus be-
sonderer Gnade, die er demDekan und den Pfarrern ;,von Her-
mannstadt"zuwende, die ihmmittelbar unterstellt seien, fest,' daß
'alle Berufungen und Klagen; bevor sie ihm vorgelegt würden, zu-
erst vom D e k ani n e r s t e r Ins t a n z z u p r ü fen un d
zu un t e r s u c hen seien.sl In dem zweiten Erlaß regelte der
'Erzbischof' 'die alte Frage, von welchem Bischofdie Kirche der
"Hermannstädter Diözese" die bis c h ö f 1ich enS a k r a -
men t e zu empfangen hätte und bestimmte, daß dies mit Rück-
sicht auf die große Entfernung von Gran von jedem katholischen
Bischof geschehen könne, doch stellte er die Bedingung, daß der
betreffende Bischof vorher schriftlich zu bestätigen habe, daßer hiebei nicht nach eigenem Recht, sondern im Auftrag ides
Graner Erzbischofs die Handlung vollziehe und daß diese schrift-
lichen Ausweise in jedem Jahr auf der Provlnz'ialsynode ihm vor-
zulegen seien.87 Mit die s e n Er 1ä s sen war nun in der
:T ate i neO r d nun' g des kir c h li c hen Leb ens g e -

, 86 Vgl. Hin sc hi u s 11.,S. 94. Eine Reihe von Beispielenebenda.
S6 Vb. I., S. 92. 87 Db. I.. S. 91.

3
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s c h a f fen wo r den, das Gebiet der Propstei dem Graner Erz-
bischof unterstellt und die Entwicklung zu einem gewissen Ab.
schluß gelangt .
.Natürlich ist die Frage nicht zu umgehen, wie weit sich das

als "Scibiniensis diocesis Ultrosiloono" bezeichnete Gebiet er-
streckte, d. h. w e 1c h e G ren zen der Erzbischof dem Gebiet
der Hermannstädter Propstei setzte. Bei der Schilderung der Vor-
gänge, die sich unmittelbar nach der päpstlichen Bestätigung der
Propsteigründuhg abspielten, war deutlich geworden, daß die
Propstei für das Gebiet des "Geisanischen Desertums" errichtet
worden war. Wenn nun hier der Einwand erhoben wird, daß
der Erzbischof die Grenzen des dem Hermannstädter Dekan un-
terstehenden Gebietes deshalb nicht so weit habe ansetzen kön-
nen, weil seine Jurisdiktion außerhalb der Grenzen ·seines Ka-
pitels, die ....;_wie sich zeigen wird - bloß das Gebiet der Stühle
Hermannstadt, Leschkirch und Schenk umfaßten, nicht vorzu-
stellen sei, so ist diesem Einwand in der Tat in gewissem Sinn
Rechnung zu tragen. Die Lösung dJer Frage liegt wohl darin, daß
.im Zug der kirchlichen Neuordnung, auch als Wirkung des erz-
bischöflichen Erlasses über die Rechte des Hermannstädter De-
kans in den ein i eIn enS t ü hie n der deutschen Siedlungen
nach dem Vorbild des Hermannstädter und Burzenländer Deka-
nates sei b s t ä n dig e D e k a n ate sic h b i ld e ten. wobei
die Vor 0 r t e d ere i n z ein e n S t ü hie auch die natürlichen
Mittelpunkte der Dekanate darstellten, Die Stuhlsverfassung der
politischen Volksgemeinschaft hat für die kirchliche Neuordnung
.die Voraussetzung und G:rundlage dargeboten. Der D e k a 11

wird als Dekan eines bestimmten Stuhles n ä»
her be z e ich n e t.88

88 Der "d_ecanus" erscheint zuniichst als "deculllls s('dis"~ Daß die Gren-
zen der Stuhle und Dekanate nicht immer und überall zusammenfal-
len, _fällt dabei wenig ins Gewicht, da wir weder über die Geschichte
der einzelnen Dekanate noch der Stühle im Mittelalter so zuverlässig un-
terrichtet sind, daß wir auch etwaige Veränderungendieser Grenzen im
.Lauf der Jahrhunderte feststellen könnten. Z. B. könnte die Tatsache,
daß Draas und einige umliegendeGemeindenzum Repser Stuhl aber zum
.Kisder Kapitelgehören. durch die Annahmeerklärt werden, daß die"terra
Daraus" des Andreanums in der ältesten Zeit eine besondere politische
Verwaltungseinheit gebildet habe. Daß sich im Reußmarkter Stuhl
kein Dekanat gebildet hat, .ist wohl darauf zurückz;ut'ühren,.daß ein
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• Der Erlaß des Erzbischofs über die Rechte des Hermannstädter
Dekans 'setzt jedoch bereits eine weitgehende U ID wan dIu n g
des Her m ann s t ä d te r Kap i tel s voraus. über diese Vor.
gänge sind uns freilich' nur aus' viel späterer Zeit einige Nach-
richten überliefert. So bringt der Bericht des Hermannstädter De-
kans ehr ist i a n an Papst E u g e n IV. vom 20. Dezember 1436
die Entstehung des Hermannstädter Dekanates mit der Zerstörung
und Besetzung des Milkover Bistums durch die Ungläubigen' in
Zusammenhang, setzt sie also in die Zeit unmittelbar nach dem
Mongolensturm.s" Die gleiche Überlieferung finden wir deutlicher

solches zwischen den bedeutenderen Dekanaten Hermannstadt und Mühl-
bach nichL aufkommen konnte. Die Spur eines Dekanates im Reuß-
markter Stuhl findet sich jedoch in der Urkunde des Großwar(leiner
Kapitels vom 30.' Mai 1330 - Ub, I.. S.433 __;_,wo neben dem Dekan
Michael, 'Pfarrer von Kelling, auch ein Dekan Johannes, Pfarrer von Groß-
pold, erscheint. Wohl mag er Dekan innerhalb des Weißenburger Domka-
pitels gewesen sein. aber eben deshalb ist es fraglich, ob er sich dem
Mühlbächer Dekan unterstellte. - Eine zweite Spur eines ehemaligen
Heußmarkter Dekanates findet sich in der Urkunde Herrn. Kap-Arch, Nr.
68 - Siebenb. Nat.~Arch.- aus 1522: Andreas Siculus artium liberalium
magister plebanus in saassebes necnon einsdem. et Zeredahell decanus ...
Die Frage, ob bei der Bildung der Dekanate und Kapitel auch Erin-

nerungen an die Urheimat mitgewirkt haben, ist naturgemäß wiealle
auf die Urheimat abzielenden Fragen schwer-zu beantworten. Tatsäch-
lich hat es im Karolingerreich mid später in Westdeutschland .Land-
dekanate 'und tf.andkapitel gegeben. Abergerade die Entslt'hung ~~r
Landdekanale in der Kölner Erzdiözese,die vielleicht .il1ersler L~me
in Betracht kommt, ist nach den Ergcbniss~n .neuerer Forschungen ?lcbt
als Zusammenschluß mehrerer Pfarreien, sondern als Anschluß etlicher
Pfarreien an ein Stift oder Kloster vorzustellen. Vgl. Ge s ehe r Franz :
Der kölnische Dekanat und Archidiakonat in ihrer Entstehunq . und
ersten Entwicklung. Heft 95 der kirchenrechtlichen Abhandlungen, her-
ausgegeben von Ulrich S tut z, Stuttgart 1920. "

Eine Verbindung von Landdekanat und Kollegialstift, wie sie ill der
siebenbürgisch-deutschen Kirche mutatis mutandis in Erscheinungtrat,
ist also durchaus nicht unerhört. Auf alle Fälle bleibt die Übertragung
der Jurisdiktion an die Landdekane in einem Ausmaß,' wie" sie in der
"Urheimal" nirgends nachzuweisen ist, eine. besondere Frage der Er-
forschung der siebenbürgisch-deutschen Kirchengcschichte..

89 ••• quod infra limites 'dicti decanatus, qui in [inibus paganorllm, sei-
maticorum et Turchornm necnon christianae religion is inimicorum con-
sisiit et -ab olim de dioecesi Jlelkowieflsi,' culus sedes episcopalls ad
praesens per infideles occupatur, esse consueoii coniinens sexaginta vel
circiter parochiales ecclesias, qnorum rectores I'~ illarum parrochiani

- 3"
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und ausführlicher in der Einleitung zu S tat u ten des H e r-
m ann s t ä d t e r Kap it eis, die uns leider nur in einer Ab-
schrift aus dem 17. Jahrhundert 90 bekannt sind, deren Entste-
hung mit ziemlicher Sicherheit in das Jahr 1450 III anzusetzen ist,
wobei nicht ausgeschlossen bleibt, daß gerade die Einleitung auf
eine ältere schriftliche Überlieferung zurückgeht. Hier wird nun
erklärt, daß in f 0 1g e der Zer s t ö run g der M ilk 0 ver
Kir c h e durch die Tartaren die Pfarreien der' drei Stühle H e r-
m ann s t a d t, L e s c h kir c hund S ehe n k, die diesem Bis-
tum angehört hätten, verwaist und auseinandergerissen worden
seien. Daher hätten sie, Geistliche und Weltliche, Rektoren und
Pfarrer der Gemeinden und das gesamte Volk der genannten drei
Stühle in einer Versammlung in freier Übereinkunft und völliger
Einmütigkeit nach Anrufung des heiligen Geistes, um nicht ohne
Vorgesetzten zu bleiben, sic h den G ran erE r z bis c h o f
und dessen Nachfolger zu Vor g e set z ten er kor en und
sich ihm in allen Rechtsfragen unterstellt, wobei sie ihrem Dekan,
der durch sie erwählt werde, bei der rechtmäßigen Ausübung
seiner Jurisdiktion zu gehorchen sich bereit erklärten,1I2 solange,. .

..

sine superiore esse noscanlur, de consensu omnium unum ex eisdem
rectoribus, quem ad hoc magis idoneum esse diiudicant in decanum
eisdum decanatus eliquni, cuius eleciionem venerabilis [rater nosier ar-
chiepiscopus Striqonlensis conjirmat. Db. IV., S. 621..0 Im Leschkircher Kapitelsbuch, gegenwärtig im siebenbürgtsehen
Nationalarchiv. Hermannstadt.

81 Vgl. meine Schrift: Aus der Vorgeschichte ... S. 38.
ta Hine est, quod cum nos post desolationem ecclesiae l'tfilkoviensis

per insultum perjidissimornm Tortarorum crucis Christi inimicorutn,
no~t:oru~que amieorum sacrae fidei perseculorum, cuius diocesis ill
splnt~allbus. et saecularibu« iuxta rilum sanciae Romanae aposiolicae
eccleslae. f~lss~mus c?nstituii et omnino orphanico more orbaii et es-
semus dissipati. Nos itaque spirituales et saeculares ecclesiarumque pa-
rochialium reelores et plebani ac otnnis populus Irium sedium. Schenk,
Lwsehkireh et Cibinii partium Trallsylvanarum, cum pace et proiectione
et iranquillitaie [rueremur, cogilavimus, ne nos sine rectore et supe-
riore oioeremus. Tune omnibus nobis in his praefatis tribus sedibus
in unum conoenientibus ooluniaria eleclione ac consensu omnium spiri:
tuallum et saecularium gratia spiritus saacti invoeata reverendissimum
archiepiscopum Striqonlensem ... in reclorem et suae paternilati •.. sub.
iugati essemus et obedienles deeano nostro per nos nobis electo et per
suam paternilatem nobis QC vicarium suum eontirmato omnem lurisdic-
tionem ordinaria auctorltate tungente firmiter stabiliremus. Vjschr. 1932,
S. 341. '
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bis ihre l\Iilkover Kirche nach Gottes Vorsehung wieder herge-
stellt werde. Wir haben somit zwei im wesentlichen übereinstim-
mende überlieferungen über die gleichen Vorgänge und ihnen
mit Mißtrauen zu begegnen um so weniger Ursache, als deren In-
halt sich in den Gang der Ereignisse ungezwungen einfügt. Eine
Versammlung der Geistlichen, Weltlichen und des gesamten Vol-
kes der drei Stühle Hermannstadt, Leschkirch und Schenk, auf
der so weittragende Beschlüsse gefaßt wurden, könnte in der Zeit
nach 1264 stattgefunden haben, nachdem der Hermannstädter
Dekan als Vorgesetzter seiner "Diözese" VOmGraner Erzbischof
anerkannt worden· war. Auf die s er Ver s a m m 1u n g
dürfte dann auch das Schicksal der Propstei
d u r c h die v ö 11i g e Sä k u I a r i sie run g ihr e s K a-
pit e l s b e sie gel two r den sei n. Der Dekan, früher der
zweite Würdenträger des Kollegialkapitels, erhielt die Jurisdik-
tion über die Pfarreien der drei Stühle IIennannstadt, Leschkirch
und Schenk. Die Pfarrer der Gemeinden wurden in das Kapitel
aufgenommen, so daß das Schwergewicht des Kapitels sich von
Hermannstadt auf die Gemeinden verlagerte, von deren Leitern
nun auch der Dekan gewählt wurde. Die in Hermannstadt an-
sässig gebliebenen Kanoniker verloren ihnen gegenüber' an Be-:
deuturig. Das kam auch darin zum Ausdruck, daß sie gar nicht
Kanoniker, sondern "Presbyter" genannt wurden.P'' Diese Ent-
scheidungen, die in der Zeit nach dem Mongolensturm. im Schoß
des kirchlichen Verbandes der drei Stühle Hermannstadt, Lesch-
kirch und Schenk fielen,. sind von grundsätzlicher Bedeutung
und nicht überschätzbarer Tragweite. Die Zeit war für die deut-
schen Siedler. unheimlich ernst geworden. Sie waren durch
schwerste Prüfungen hindurch gegangen und dadurch reif und
mündig geworden, ihr Geschick und ihre Zukunft auch innerhalb
der Kirche selbst zu gestalten. Sie erkannten, welchen 'Vert die
Kirche für sie habe durch ihre Lehre" ihre Leitung und ihren
Trost. Daher bekannten sie sich geschlossen zu dem kirchlichen
Amt, das vor allem dazu berufen war, ihnen diese Güter darzu-
reichen: zum Pfarramt. Alle übrigen kirchlichen Einrichtungen

93 Sohießen sie wenigstens nach der Aufhebung der Propstei. Ihr
Bedeutungsverlusterhellt auch die Tatsache, daß nach 1245 kein 'ein-
ziger Kanoniker eine urkundliche Erwähnung findet.
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verloren ihm gegenüber an Geltung. Das Pfarramt war zum Trä-
ger der Zukunft der Kirche auserkoren wor~en. Dad u r c h
w u r d e der K e i m zur Ent s t e h u n g der sie ben b ü r.
gisch-deutschen Volkskirche gelegt, denn das
P far r a m t b i Id e ted i e B r ü eke, dur c h die das V0 Ik
mit der Kir ehe ins t e t e r Ver bin dun g ,b lie b. Es'
Ist auch' nicht zuviel gesagt, wenn schon hierin eine Vor e n t-
s c he i dun g des sie ben b ü r gis c h - de u t s ehe n V 0 I·
k es' ,für die Gei s t est a t l\f art i n L u the r IS gesehen
wird, Denn es ist kein Zufall, daß auch die Reformatoren dem
Pfarr- oder Predigtamt die einzige Berechtigung innerhalb der
Kirche zuerkannten.t+ Dies liegt vielmehr im Wesen der Kirche
begründet, das hier wie dort in entscheidender Stunde erkannt
wurde. Darum dürften auch' die kirchlichen Bestimmungen des
Aridreanums in ihrer heutigen Fassung, darin diese Bedeutung
des Pfarramtes unterstrichen wird, dieser Zeit entstammen. - Die
Tatsache, daß' gerade 60 Pfarrgemeinden, d. h. diedrei Stühle
Hermannstadt. Leschkirch und Schenk 95 den kirchlichen Zusam-
menschluß vollzogen, findet in den' Urkunden keineErklärung.
Sie kann am einfachsten in der Na tür lie h k e i t die s er
Ent w i c k lu n g gefunden werden. Daß der Dekan dem Propst
im Rang keineswegs gleichgestellt war, kam darin zum Ausdruck,
daß sich ihm nur drei von acht Stühlen unterstellten. .
Der Erzbischof versuchte freilich'auchweiterhin, den gesam-

ten Königsboden des Andreanums unter seinen Einfluß z,U:stellen.
Das tritt z. B. in seinemBestreben zutage, de~ Hermannstädter
Dekan, dessen unmittelbarer Vorgesetzter er war, innerhalb des
si~benbürgisch-deutschen Volkes eine führende Stellung zu ver-
leihen. 1282 nennt ihn Erzbischof L 0 dom e r ius "decanus pro-
oinciae Zibiniensis".98 Unter "provincia Cibiniensis" aber verstand
man bereits damals den Königsboden des Andreanums.t? Daß
der Erzbischof in der Tat auch weiterhin der Auffassung war,
..

, 94 L u the r in der Schrift: An den Adel ... tun wir ab alle Bischöfe,
Erzbischöfe. Primaten, machen eitel Pfarrherrn daraus.

95 Als innerhalb der Grenzen dieses Gebietes liegend erscheint die
Propstei in den päpstlichen Sleuerregislcrn von 1317-1320 und 1332-'
1337. Mall. Vat. Hung. I. 1, S, 13 f. und S. 143f.

96 Ub. I., S. 144. 97 Ygl. Vb, I., S. 192,
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daß er über die Hermannstädter Propstei die ganze "Hermann-
städter Provinz", d. h. den Königsboden des Andreanums als sei-
nem Einfluß unterworfen ansehen könne, erkennen wir aus
einein Schreiben, daser 1288 an den "Propst, die Dekane, Pfarrer
und alle ungarischen Adlige, Sachsen, Sekler und Rumänen der
siebenbürgischen Komitate Hermannstadt und Burzenland" rich-
tete.9S Das Schreiben enthält eine auf den das Land damaLs er-
schütternden Bürgerkrieg bezügliche Botschaft, darin Erzbischof
Lodomerius den landesverräterischen Plänen des ungarischen
Königs Lad i s Ia UI s IV. offen entgegentrat und sie zu durch-
kreuzen suchte. Der König hatte nämlich Boten an die Tartaren
gesandt, um mit ihnen die Verbindung zu gewinnen. Diese Boten,
dle den Weg durch Siebenbürgen nehmen mußten, belegte der
Erzbischofmit dem Bann und teilte dies den Adressaten in der
Absicht mit, ihrer dadurch auch habhaftzu werden. Da nun un-
ter "comitatus Cibiniensis' nur der 'vom Andreanum errichtete
Komitat, also der Königsboden "von Broos bis Draas' verstanden
werden kann, wird aus der Adresse "praeposito de comitaiu Ci-
biniensi" klar, daß der Erzbischof noch 1288 alle Kirchen des
andreanischen Königsbodens seinem Einflußgebiet zugehörig an-
gesehen hat. Die Klärung der Frage, wie denn ungarische Adlige,'
Sekler und Rumänen als Bewohner des Königsbodens vorausge-
setzt werden konnten, kann hier nur durch den Hinweis auf die
Möglichkeit angedeutet werden, daß es sich um Bewohner sol-
cher Gebiete gehandelt haben mag, die politisch nicht zumeigent-
lichen Königsboden gehörten, aber kirchlich den Dekanaten der
einzelnen Stühle angegliedert waren.99
. Den Bestrebungen des Graner Erzbischofs, den gesamten Kö-'

98 Die Anschrift lautet: Dileclis [iliis et amids semperque diliyendis
preposilo, decanis, plebanis universisque nobilibus Ungarorum, Saxo~i-
bus, Syculis et Volachis de Cybiniensi et de Burcia comitatibus Transil-
rmnis. Veröffentlicht von J. Kar a c son y i. Szazadok, Budapest 1910.
Heft 1. S. 8 ff.

99 Vgl.dagegenFr. Müll e r: Haben 1288im Hermannstädter Gau und
im Burzenland neben den Sachsen auch ungarische' Adlige;.Sekler und
Rumänen gewohnt'! Vjschr. 1935,S. 281 ff. Danach hätten sich die Ad-
ligen, Sekler und Rumänen nur vorübergehend auf Königsboden auf-
gehalten. Aber dann wäre ,.de" in verschiedenem Sinn zu verstehen:
(beiden Deutschen im Sinn der Seßhaftigkeit,bei den anderen bloß des
vorübergehenden Aufenthaltes. .
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nigsboden unter seine Oberhoheit zu stellen, wirkte jedoch der
sie ben b ü r gis ehe n i s c hof erfolgreich entgegen. Da-
durch,' daß der Hermannstädter Propst von der Leitung seiner
Diözese immer mehrzurücktrat und sich auch auf dem Gebiet.
der Hermannstädter Provinz eine Reihe selbständiger Dekanate
bildeten, wurde ihm, zumal das Milkever Bistum zu bestehen auf-.
gehört hatte, der Weg zur Verwirklichung seiner Pläne geebnet.
Es ist jedoch bezeichnend, daß als erstes Dekanat außerhalb des
Hermannstädter Kapitels, wenn vom Burzenland abgesehen wird,
das des Med i a s ch e r S t u hIe s erscheint, das nicht zur Her-
mannstädter Provinz gehörte. Zwischen' den Pfarrern des Me-:
diascher Stuhles, mit dem Dekan an der Spitze, und dem Weißen-
burger Domkapitel wurde 1283 der erste Vertrag geschlossen,
durch den einedauerhafte Ordnung des kirchlichen Lebens auf
dem Gebiet dieses Stuhles gewährleistet wurde.l'''' In diesem Ver-
trag trat das Domkapitel drei-Teile des Zehnten an Früchten,'
Wein, Bienen und Lämmern an die Pfarrer der Gemeinden des
Mediascher Stuhles ab. Dafür hatten die Pfarrer selbstverständ-:
lich die Jurisdiktion des siebenbürgischen Bischofs anzuerkennen
und demKapitel einen Zins Von 40 Mark Silber jährlich zu ent-
richten.

Das Beispiel des Mediascher Dekanates wirkte weiter vorbild-
lich auf die übrigen Dekanate außerhalb des Hermannstädter
Dekanates. Die Bildung der Dekanate erfolgte auch hier in An-
lehnung an die politische Einteilung in Stühle. Obwohl deren ur-
kundliche Bezeugung erst mit dem 14. Jahrhundert beginnt, ist
die Entstehung der Stühle doch nach einheitlichem Urteil in er-
heblich frühere Zeit anzusetzen. Danach stellen sie diejenigen •
VerwalllUingseinheiten dar, die König Andreas 11. in seinem Frei-
brief 1224 als Komitate aufgehoben hatte, um die deutschen Sied-
ler in einem, dem Hermannstädter Komitat, zu vereinen.l'"

•

100 Vb. I., S. 145.
101 Vgl. Connert Hans: Die Stuhlsuerlassung im Sekler Land und

au] dem Königsboden bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Beilage zum
Programm des evang. Gymnasiums A. B. in Hermannstadt 1906, S, 127;
ferner Müll e I' Georg: Die Entstehung der Stühle, des Königs- und
Stuhlrichteramtes in der Hermannstädter Provinz oder den soqenannten
7 Stühlen. Rb; 1906, oS. 52 ff.; daselbst auch die ältere Literatur 7.U der
Frage!
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Die aUI dem Gebiet der Hermannstädter Provinz sich bilden-:

den'Dekanate: Kisd, Kos d, Mühlbach IUTIdBroos konn-
ten jedoch ihre Selbständigkeit gegenüber dem Hermannstädter"
Kapitel nur behaupten, wenn sie ebenso, wie das Mediascher De-.
kanat zu'dem Weißenburger Domkapitel in ein Vertragsverhält-
nis traten. über das vomWeißenburger Kapitel mit dem Mühl-'
bacher Dekanat 1303 getroffene übereinkommen sind wir näher
unterrichtet.l'" Durch das übereinkommen wurde ein Streit ab-
geschlossen, der zwischen den' Pfarrern des' Mühlbacher Deka-
nates und dem Weißenburger Kapitel über die Zahl der bei der
Bestimmung der Höhe' des Kathedralzinses zu besteuernden Höfe
oder Feuerstellenv nicht jedoch über die Kathedralzinspflicht der
Pfarrer selbst ausgebrochen war.loa 'Also hat schon früher ein
Vertragsverhältnis" bestanden. Es wurde vereinbart; daß die Pfar-
rer nach je 60 Feuerstellen eine Mark Silber an das Kapitel als
'Kathedralzins zu entrichten hatten.Dieser Vertrag wurde 1330
dahin abgeändert, daß insgesamt jährlich 52 Mark Silber dem
Weißenburger Kapitel abzuführen seien.104 über ähnliche Ver-
träge mit den Dekanaten Broos, Kisd und Kosd sind uns keine
Nachrichten überliefert, doch sind solche wahrscheinlich eben-'
falls geschlossen worden. Auch der g roß e Pro z e ß,' der
1308-1309 zwischen dem Weißenburger Domkapitel und sieben
deutschen Dekanaten- darunter Mühlbach, Kisd und Kosd --.:
mit erbitterter Hartnäckigkeit geführt wurde, hatte den Sinn, daß
eine Neuordnung der Bedingungen bezüglich der dem Kapitel zu
leistenden Abgaben erkämpft werden sollte. Die Entstehung die-
ses Prozesses wäre nicht vorzustellen bei der Annahme, daß eine
solche Ordnung seit Jahrhunderten bestanden habe. Vielmehr er-'
hielten die neugebildeten Dekanate in diesem Prozeß ihre Feuer-
taufe. Es ging dabei um die Schicksalsfrage, welche Stellung'
überhaupt die deutschen Dekanate im" Verband der Weißenbur-
ger Diözese in Zukunft einzunehmen hatten. Der Führer derSie-'
benbürget Deutschen war der Mühlhacher Dekan Be r t hol d

102 Db. I.,: S. 226. lOS A.' a" O. ' ,
104 Db. 1" S. 433f. Die Behauptung des Weißenburger Kapitels, der

Zins sei seit der Gründunll der Kirchen ohne Widerspruch geleistet
worden. erweist sich als leere Prahlerei. Man vergleiche den \'ertrags-
text von 1303und Db. I., S. 285.
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von KeIl i n g, ein vorwärtsstürmender Feuergeist, dessen uns
erhaltene Verteidigungsrede eine erstaunliche Schlagfertigkeit
und Treffsicherheit des Urteils verrät. Die Vertreter des Kapitels
hatten eine' ihnen vorgetragene Berufung gegen seine Bedrückun-
gen nicht anhören, sondern die Vertreter verhaften wollen. Ein
bewaffneter Auftritt von Pfarrern und Laien mit Berthold von
KeIling an der Spitze in der St. Michaelskirehe in Weißenburg
war die Antwort auf dies rechtsverletzende Verhalten der Kano-
niker.los Der Prozeß sollte in Ofen vor dem für Ungarn ernann-
ten Kardinallegaten Gen t i lis verhandelt werden. Die Vertre-
ter der Deutschen Siebenbürgens wurden jedoch durch verhüllte
Drohungen des siebenbürgischen Woiwoden Lad is Iaus, der
mit dem Domkapitel im Bündnis stand, an der Durchreise durch
sein Gebiet verhindert, Sie konnten bloß einen Boten senden, der
ihr Ausbleiben entschuldigte. Nun wurden sie gerade wegen ihres
Fernbleibens zur Verantwortung gezogen und die ausgedehnten
Verhandlungen vor der Gerichtskommission in Unterwinzen-
dorf drehten sich in der Hauptsache um die Frage, ob die Ent-
schuldigung ihres Fernbleibens als triftig angesehen werden
könne. Wie der Prozeß ausgegangen ist, wird uns nicht über-
liefert, doch scheint er für die Dekanate nicht ungünstig geendet
zu haben. Den n sie hab e n ihr e Son der s tell un g
inn e r h a Ib der We i ß e n bur ger D i ö z e s ehe hau p-
te t. Auch die auf Komitatsboden gelegenen Dekanate, die sich
an dem Prozeß beteiligten: S p r i n g, Kr eis c h, G roß- und
K lei n k 0 k e l n wurden durch dessen straffe Führung in ihrer
Stellung gehoben. Um ihr Ziel zu erreichen, begannen die.
Gegner politische Verdächtigungen auszuspielen, so die Stellung-
nahme der Deutschen Siebenbürgens für 0 t to von Bayer n
in der Hoffnung, sie dadurch in den Augen des Kardinallegaten.
der die Befestigung der Herrschaft Kar 1 Rob er t sanstrebte,
herabzusetzen; ebenso' durch die. Erinnerung an den' Streit
G a ans von S a Iz bur g mit dem Kapitel, der sich ihm in der
. Tat tief ins Gedächtnis eingeprägt hatte. Die Tat, durch die des
Grafen Alards von Salzburg Sohn Gaan für die Ermordung
seinesVaters an dem Kapitel furchtbare Rache nahm, der auch
eine Reihe hoher Geistlicher zum Opfer fielen, war 1 <J77 ge-

105 Vgl. Ub, 1" S. 2:>4,256, 288,
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schehen: aber die Erbitterung darüber wollte nicht schwind en.
Salzburg, obwohl auf Komitatsboden liegend, hat in der Folge-
zeit nicht zur Weißenburger Diözese gehört, sondern sich dem
Hermannstädter Kapitel angeschlossen.
Neben der beher~schenden Stellung des Dekan in~erhalb des

Hermannstädter Kapitels verblaßte die Bedeutung des Propstes
immer mehr. Von den Pröpsten dieses Zeitraumes wurde ein B e'-
n e d i.k t bereits erwähnt. Er erscheint als Vizekanzler des Kö-
nigs S t e fan V. zuerst 1261-1262,106 da' dieser noch lex primo-
genitus war, nachher 1270107 als er den Thron bestiegen hatte.'
Ein Magister The 0 do r war 1284-1287 Propst, ebenfalls Vize-
kanzler des Königs Ladislaus IV.I08 Von der Mutter des jungen
Königs, der Kumanin Elisabeth, die ihn mit dem Titel: aulae
domini Ladislai incliti regis Hurujarlae carlssimi filii nostri no-
tarius specialis 109 beehrte, wurde er für treue Dienste mit
einigen Ländereien im Somogyer Komitat beschenkt. Die Schen-
kung wurde auf Ansuchen'des Propstesvon der Gemahlin des
Königs EI isa bet h aus dem Hause Anjou bestätigt. Sein Nach-
foIger war ein J 0 h ann es, der 1288' als Vertrauensmann 'des'
Königs in einem Prozeß zwischen dem Weißenburger Kapitel
und dem Grafen von Ugocsaum den Zehnten dieses Gebietes für
das Kapitel eintr'at,110ferner 1289 in dem Vergleichzwischen dem'
Weißenburger Kapitel UJIlddem: Mediascher Dekanat, vermit-
telte.111Er mruß es auch gewesen sein, an den 'die Botschaft des,
Gran~r Erzbischofs Lodomerius über die vaterlaridsverrätedschen,
Pläne des Königs Ladislaus gerichtet war. Diese dürftigen Nach-
richten, die den Kenner der Verhältnisse mehr ahnen als wissen
hissen, zeigen doch unzweideutig, daß der Propst vorwiegend ~n
einer anderen Umgebung als 'der der siel?enb~rgi,s<?h-deutsch~n.
Kirche zu Hause war. ' ,
Während dessen übte der Hermannstädter Dekan in .seinem

Kapitel geradezu bischöfliche Machtbefugnisse aus. 'Ein beson-,

106 Db. I., S. 65, 86. 87.
107 Vb. I.. S. 107.
108 Db. I., S. 149, 150, 152, 154, 15:>,158, 529.
109 Db. 1., S. 147.
110 Db. 1., S. 159.
111 Db. I., S. 160.
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ders helles Schlaglicht auf die Verhältnisse in diesem Kapitel
werfen die Vorgänge bei der K ast e n hol z e r P far r e r-
w a h I im Jahre 1302.u2 Die Gemeinde hatte sich auf Petrus, den
Sohn des Grafen Daniel von Kastenholz, geeinigt. Als sie jedoch
den neugewählten Pfarrer dem Dekan Wal b run u s des Her-
mannstäter Kapitels zur Bestätigung vorstellten, erklärte dieser
wegen des allzu jugendlichen Alters des Erwählten - er konnte
den vorgeschriebenen priesterlichen Grad binnen Jahresfrist. nicht
erreichen -, die Wahl nicht bestätigen zu können. Da mußte
sich die Gauversammlung der Hermannstädter Provinz selbst
ins Mittel legen und beim Dekan vorstellig werden, um eine Ab-
änderung seiner Entscheidung zu erwirken. Tatsächlich ließ der
Dekan sich bestimmen und gewährte dem jugendlichen Pfarrer
die Bestätigung unter der Bedingung, daß die Gauversammlung
ein feierliches Versprechen gab, in Zukunft nie wieder die Be-
stätigung der Wahl eines Pfarrers, der das erforderliche Alter
nicht erreicht habe, zu erbitten. Einige Jahrzehnte später erklärte
der Graner Erzbischof dem Dekan ausdrücklich, daß er allein
eine solche Ausnahme zu treffen berechtigt seP13 Aber bis Gran
dauerte die Reise damals 12 Tage und .so war es kein Wunder,
daß der Dekan zuweilen auch die Vollmachten des Erzbischofs
ausübte. Die Gauversammlung hätte auch nicht selbst Schritte
getan, wäre der .Vater des gewählten Pfarrers nicht Graf und ein
einflußreicher Mann-gewesen. Nach kanonischem Recht. war die
Einmischung der Gauversammlung überhaupt unzulässig. Denn
in dem erwähnten Erlaß verfügte der Graner Erzbischof Chana-
dinus 1336, daß "kein Adliger, Graf, Richter oder sonst jemand,
w~e er auch heißen möge, es wagen dürfe, sich in Dinge einzu-
mischen, die der Entscheidung der Kirche unltirliegen".u4 Wenn
jedoch die siebenbürgisch-deutsche Kirche vor der Entscheidung
stand, zwischen dem Willen des Volkes und den Bestimmungen
des kanonischen Rechtes zu wählen, hat sie stets den 'Villen des
Volkes höher geachtet. Der Vorgang kennzeichnet aber auch die
wachsende Bedeutung des Pfarramtes. Die P far re r w a h 1
wurde in besonderem Sinn eine Sache des
Vo 1k e s.

112 Vb. I., S. 224 f.
118 llb. I., S. 483.

114 Ub, I.. S. 483.
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Neben den Pfarrern, denen die Seelsorge in den Gemeinden
anvertraut war, traten die am Sitz des Kapitels in Hermannstadt
lebenden Propsteigeistlichen völlig in den Hintergrund. Sie ver-
'standen es nicht, der Gemeinde den Sinn der vita canonica nahe
zu bringen, Das kam wohl auch daher, daß das Leben der Pröpste'
selbst keine vita canonica war, Die geringe Wirkungs- und Ent-
faltungsmöglichkeit rührte aber auch von dem Charakter und
Wesen des Kollegiatstiftes selbst her. Die Stiftsgeistlichen waren
eine Genossenschaft ohne geistige oder richtiger geistliche Füh-
rung. Ihr Leben war äußerlich von dem Leben der Mönche kaum
zu unterscheiden und doch fehlten die treibenden Kräfte und
Ideen, von denen die Wirksamkeit der Mönche getragen wurde.
Es fehlte vor allem auch die völkerumspannende große Organi-
sation, in die das Kollegiatstift sich hätte einordnen können. So
ist es erklärlich, daß die ganze Einrichtung des Kollegiatstiftes
allmählich verkümmerte. Die Lage war eigentlich bereits zu Be-
ginn des 14. Jahrhunderts für die Propstei aussichtslos. Es mußte
freilich noch ein Kampf geführt werden und dauerte über ein
Jahrhundert, bis diese Sachlage auch von maßgebender Seite
klar erkannt und danach gehandelt wurde.

. (Fortsetzung folgt.)


